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Antrag 
der Abgeordneten Jutta Braband, Bernd Henn und der Gruppe der PDS/Linke Liste 

Rekommunalisierung und Demokratisierung der Energiewirtschaft 
sowie Novellierung des Energierechts: Grundvoraussetzung eines 
energiewirtschaftlichen Gesamtkonzeptes für die Bundesrepublik Deutschland 

Der Bundestag wolle beschließen: 

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Das geltende Energiewirtschaftsgesetz wurde vor mehr als fünfzig 
Jahren, am 43. Dezember 1935, von den nationalsozialistischen 
Machthabern verabschiedet. Bis heute ist es die entscheidende 
Rechtsgrundlage der „öffentlichen Energieversorgung" in der 
Bundesrepublik Deutschland. Die durch das Energiewirtschafts-
gesetz (EnWG) festgeschriebenen Strukturen stehen einer ökolo-
gisch und sozial orientierten Energiepolitik diametral entgegen: 

— Das Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft (Energiewirt-
schaftsgesetz vom 13. Dezember 1935 — RGBl. I S. 1451) ist ein 
Gesetz zur Förderung der großen leitungsgebundenen Ener-
giemonopole und der zentralistischen Energiewirtschaft. Es er-
schwert die kommunale Energieversorgung und erlaubt den 
großen Energieversorgungsunternehmen (EVU), durch ab-
schreckende Preisgestaltung und alleinige Verfügungsgewalt 
über Leitungsnetze die Abnahme von überschüssigem Strom 
(etwa aus privaten oder öffentlichen Eigenerzeugungsanlagen) 
zu angemessenen Bedingungen zu verweigern. Es sichert den 
Energiekonzernen ein Machtmonopol, das sich einer realen 
öffentlichen Kontrolle entzieht und alle Reformprojekte bisher 

zum Scheitern verurteilte. 

— Das EnWG sanktioniert den verschwenderischen und ineffi-
zienten Umgang mit Energie, weil allein durch hohen Energie-
absatz die Gewinne der EVU steigen. Dies hat zur Folge, daß 
heute in der Bundesrepublik Deutschland ca. 70 Prozent der in 
den Kraftwerken eingesetzten Energie bis zur Endnutzung ver-
lorengehen. 

— Das EnWG verlangt von den Energieproduzenten lediglich die 
„sichere" und „billige" Energieversorgung. Ökologische und 

soziale Aspekte bleiben unberücksichtigt. 
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— Auch vierzig Jahre nach Beseitigung des Faschismus geht das 
derzeit gültige EnWG noch immer von der Fiktion eines „Deut-

schen Reiches" aus, in welchem die staatliche Energieaufsicht 
ausschließlich durch die Figur eines „Generalinspektors für 
Wasser und Energie" ausgeübt wird. Dies ist ein zusätzliches 
Indiz für die fehlende Transparenz und Demokratiefeindlich-
keit eines Gesetzes, das 1935 auf Druck und unter Beteiligung 
der großen Verbund-EVUs RWE, PreußenElektra, VEW und 
Bayernwerk und mit der Zielsetzung einer „Wehrhaftmachung 
der deutschen Energiewirtschaft" (so Reichswirtschaftsminister 
Schacht am 27. September 1935) erstellt worden ist. 

Seit 1945 wird das EnWG insbesondere von den Kommunen 

kritisiert und seine Abschaffung bzw. Novellierung gefordert. 

Nach dem Sieg über den Faschismus haben die Alliierten (u. a. 
im Rahmen des „Potsdamer Abkommens") weitgehende De-
konzentrationsmaßnahmen der Energiewirtschaft gefordert. 

Das Präsidium des Deutschen Städtetages hat sich in einem 
Antrag von 1948 gegen das Energiewirtschaftsgesetz gewandt, 
weil es „eine aus der Zielsetzung des totalitären Staates herrüh-
rende, zentralistisch überspitzte, bis ins einzelne gehende Bevor-
mundung und Überwachung der Energiewirtschaft brachte. Die 
Erwartung, der neue Staat werde diesen weder wirtschaftlich 
nötigen noch mit den Grundsätzen eines Rechtsstaates verträg-
lichen, diktatorischen und parlamentarisch unkontrollierten 
Staatseingriff beseitigen, haben sich nicht erfüllt. " (Der Städtetag, 
9/1948, Seite 55) 

Nach den fehlgeschlagenen Reformansätzen Anfang der 70er 
Jahre hat gerade in jüngster Zeit die grundsätz liche Kritik am 
EnWG an Intensität gewonnen. Und dies mit gutem Grund: 

Durch die Hilfe des EnWG vorangetriebenen monopolistischen 
Strukturen der Energiewirtschaft werden die Umweltkrisen dra-
stisch zugespitzt und der überwältigenden Mehrheit der Bevölke-
rung die Bereitstellung von möglichst preiswerter und umweltver-
träglicher Energiedienstleistung vorenthalten. 

1. Die Senkung des Verbrauchs an nicht-erneuerbaren Energie-
trägern und effiziente Energienutzung sind unbestritten der 
beste Umwelt- und Ressourcenschutz. Nur durch eine aktive 
Politik mit absolutem Vorrang für rationelle Energienutzung 
können die Industrieländer noch die bereits angerichteten 

 unermeßlichen Schäden für die Dritte Welt und für die nachfol-
genden Generationen wiedergutmachen. 

Die bestimmenden Unternehmensziele im Energiesystem der 
Bundesrepublik Deutschland aber lauten: mehr Energiever-
brauch, Umsatzsteigerung und Gewinnmaximierung. 

Die Folge: 

— 1989 hat die Energieversorgung ca. 33 Prozent des Schwe-
feldioxids und ca. 16 Prozent der Stickoxide emittiert. Diese 
Umweltgifte ruinieren die Gesundheit (z. B. Pseudokrupp, 
Krebs), zerstören die Wälder und bürden der Gesellschaft 
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Kosten auf, die den Aufwand für ihre Vermeidung bei 
weitem übersteigen (z. B. Gebäudeschäden). Mit 798 Mio. t 

CO2  allein im Jahr 1988 hat die Bundesrepublik Deutschland 

erheblich zum drohenden Treibhauseffekt beigetragen. 

Obwohl bei entsprechendem politischen Willen eine drasti-
sche Reduzierung des Energieverbrauchs ohne Komfortver

-

lust realisiert  werden könnte, wird aufgrund der gegebenen 
Energieversorgungsstrukturen das Gegenteil bewirkt: Der 
Zubau von Großkraftwerken in der Vergangenheit hat zur 
Folge, daß auch in der Zukunft Überkapazitäten bestehen, 
die Investitionen in effizientere Energienutzung und -erzeu-
gung zu Lasten der Umwelt blockieren. Auch die Großfeue-
rungsanlagen-Verordnung (GFAVO) hat die Umweltfolgen 

nur verlagert und nicht besei tigt; insbesondere die CO2

-

Emissionen bleiben hiervon unberührt, solange es dabei 
bleibt, daß der maximale Energieabsatz vorrangiges Unter-
nehmensziel ist. . 

— Die Stromerzeugung mittels Atomenergie erhöht beständig 
das Risiko von Krebserkrankungen und genetischen Schä-
den und bürdet der Gesellschaft das Risiko unüberschau-
barer Katastrophen bei Reaktor- oder Atomtransportunfällen 
auf. Den kommenden Genera tionen wird eine hochgiftige 
Hinterlassenschaft an Atommüll aufgenötigt, obgleich die 
Überkapazitäten im Energiesektor auch heute noch den so-
fortigen Verzicht auf die Atomstromnutzung möglich 
machen (vgl. Das Grüne Energiewendeszenario, 1989). 

Der im Zusammenhang mit dem Atomsperrgesetz der Frak-
tion DIE GRÜNEN (Drucksache 10/1913) und im Grünen 
Energiewendeszenario aufgezeigte Weg einer drastischen 
Reduzierung der Emissionen aus fossilen Kraftwerken kann 
nur dann verwirklicht werden, wenn die Energienutzung zu-
künftig nicht allein nach betriebswirtschaftlichen, sondern 
nach ökologischen, sozialen und gesamtwirtschaftlichen 
Kriterien optimiert wird. 

Nur dann würde auch der mit der Atomenergienutzung ver-
bundenen Möglichkeit einer Atomwaffenproduktion in der 
Bundesrepublik Deutschland der Boden entzogen, nur dann 
würde dem mit der Durchsetzung und Praxis der Atom-

kraftprogramme verbundenen Entzug demokratischer 
Rechte, insbesondere auch für die Beschäftigten in  den An-
lagen, ein Ende bereitet. 

2. Die Belastung der Haushalte durch die Energiekosten ist als 
Anteil am verfügbaren Einkommen bis zum bisherigen Ener-
giepreismaximum Anfang der 80er Jahre ständig angewach-
sen. Trotz der Halbierung des Energie-Preisniveaus nach 1985 
muß in Zukunft wieder mit steigenden Energiepreisen und 
damit — bei unverändert verschwenderischen Verbrauchsstruk

-

turen — mit wieder wachsenden Energiekostenbelastungen 
gerechnet werden. Für die weit überwiegende Anzahl von 
Haushalten in der Bundesrepublik Deutschland mit unter-
durchschnittlichem Einkommen, insbesondere in der Deut-
schen Demokratischen Republik, würde dies erneut eine 
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direkte Senkung ihres Lebensstandards bedeuten, insbeson-
dere dann, wenn aus Gründen der Einsparförderung eine 
zusätzliche Energiesteuer erhoben würde, ohne diesen Haus-
halten eine entsprechende Kompensation oder direkte Förde- 
rung zuteil werden zu lassen. Bereits heute sind Investitionen 
zur effizienteren Nutzung oder zur Einsparung von Energie 
kostengünstiger als solche in deren zusätzliche Produktion. 

—Wegen der weit überhöhten Reservekapazitäten bürden die 
Stromproduzenten ihren Kunden die fixen Kosten für 20 bis 
30 Prozent ungenutzte Kapazität auf. 

— Um die industrielle Energienutzung von Strom preislich zu 
unterbieten, praktizieren die Energieunternehmen vielfach 
eine Preispolitik, bei der Dumping-Preise für die Großindu-
strie durch erhöhte Strompreise für Haushalte und Kleinver-
braucher/innen ausgeglichen werden. So liefern die Ham-
burger Elektrizitätswerke den Hamburger Aluminiumwer-
ken den Strom für 2,9 Pfennig/kW, wobei das hierdurch ent-
stehende Defizit auf die Tarifkunden und auf den öffent

-

lichen Haushalt umgelegt wird. 

—Die Wirtschaftlichkeit von Heizkraftwerken in Kommunen 
und Industńe wird künstlich durch attraktive Lockvogel-
angebote (für S trom- und Gasbezug) und abschreckende 
Einspeisebedingungen behindert. Dies hat zur Folge, daß 
die Heizkosten im Haushaltsbereich durch die zu erwar-
tende erneute Steigerung des Energiepreisniveaus in die 
Höhe getrieben werden, weil gegen den Ausbau von örtlich 
angepaßter, kostengünstiger und umweltverträglicher Kraft

-

Wärme-Koppelung sowie von Nah- und Fernwärmenetzen 
faktisch eine „strom- und gaswirtschaftliche Barriere" er-
richtet wird. 

3. Zunehmend sehen sich nicht nur die einzelnen Bürger/innen, 
sondern ganze Gemeinden und Städte mit einer Energieversor-
gungsstruktur konfrontiert, die die mögliche Unabhängigkeit 
kommunaler Körperschaften im Energiebereich verhindert. 

So  wurde — abgleitet vom Energiewirtschaftsgesetz — 1972 
den Stadtwerken Duisburg die Errichtung eines 170-MW-
Heizkraftwerkes untersagt. 

So wurde 1984 den Stadtwerken Hannover die Errichtung 
des stadteigenen Heizkraftwerkes Höver untersagt, da ein 
Dumping-Preisangebot für die Belieferung mit Atomstrom 
aus dem Atomkraftwerk Grohnde vorlag. 

Und  so  konnte schließlich 1985 der bayerische Wirtschafts-
minister Jaumann im Rahmen der Auseinandersetzung um 
das Atomkraftwerk Isar II der Stadt München damit drohen, 
für den Fall  des Ausstiegs aus Isar II die Genehmigung 
entsprechender Ersatzkraftwerke auf der Basis von Wärme-
Kraft-Koppelung zu untersagen. 

Es zeigt sich also: Das Energiewirtschaftsgesetz muß durch ein 
neues Energierecht ersetzt werden.  
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Die Durchdringung fast sämtlicher Arbeits-, Lebens- und 
Umweltbereiche durch das Energiesystem tritt zunehmend in 
Widerspruch zu dem dort herrschenden, gesellschaftlicher 

Kontrolle weitgehend entzogenen einzelwirtschaftlichen 
Rentabilitätskalkül. 

Auf den berechtigten Unmut und Widerstand vieler Bürger/ 
innen, z. B. gegen die Umweltzerstörung und die Tarifpolitik 
der „öffentlichen Energiewirtschaft" wird mit Reformkonzep-

ten unter den Schlagworten „mehr Wettbewerb" und „mehr 
Markt" auch gegen die Betätigung der öffentlichen Hände in 

der Energieversorgung argumentiert. 

Solche „Reformen" würden aber den Rest an demokratischer 

Kontrolle und vor allem das rasch wachsende energiepolitische 
Selbst- und Verantwortungsbewußtsein der Kommunen aus-
löschen. 

Nicht die öffentliche Energieversorgung gilt es zu privatisieren, 
sondern die seit Jahrzehnten erzwungene faktische Privatisie-
rung der Geschäftspolitik nur noch formal öffentlicher Unter-
nehmen muß rückgängig gemacht werden. 

II. Die Bundesregierung wird aufgefordert, 

einen Gesetzentwurf für ein „Energiespar- und -strukturgesetz" 
(„Rekommunalisierungsgesetz") vorzulegen, welches unter dem 
Leitgedanken „Rekommunalisierung und Demokratisierung der 
Energiewirtschaft" eine Reform der Ordnung insbesondere der 
leitungsgebundenen Energiewirtschaft einleitet. 

Dieses Gesetz soll die Bereitstellung von Energiedienstleistungen 
möglichst gefährdungsfrei, sozialverträglich, preisgünstig sowie 
unter Schonung der natürlichen Umwelt und der Ressourcen 
sichern. Die weitere Nutzung der Atomenergie ist hiermit unver-

einbar. 

Diese Hauptziele werden insbesondere durch sparsamen und 
effizienten Umgang mit nicht erneuerbaren Energieträgern und 

durch den Einsatz erneuerbarer Energiequellen verfolgt. 

Die mittels Energieeinsatz zu befriedigenden Bedürfnisse sollen 
durch kombinierten Einsatz von Energie, Material, Arbeit und 
Wissen sowie mit einem möglichst geringen spezifischen Ver-

brauch an nicht erneuerbarer Primärenergie erbracht werden 
(Energiedienstleistungskonzept) . 

Die effiziente Energienutzung („Energiesparen") ist die in ökolo-
gischer und volkswirtschaftlicher Hinsicht vorteilhafteste Form 
der „Beschaffung" von Energie ( „Energiequelle") und daher vor-
rangig zu erschließen. 

Dies bedeutet insbesondere: 

a) Energieunternehmen sollten den Verkauf von Energie mit 
Beratungsangeboten und Maßnahmen zur rationelleren Ener-
gienutzung verbinden. Bisherige Energieversorgungsunter-
nehmen (EVU) sollen dadurch ihre Angebotspalette erweitern 
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( „Investitionen in NEGAwatt" , also den Nichtverbrauch von 
Energie, statt in MEGAwatt, dem immer größeren Zubau von 
Erzeugungsanlagen) und ihre Unternehmensziele am neuen 
Leitziel eines Energiedienstleistungsunternehmens ausrichten. 

b)Investitionsentscheidungen von Energieunternehmen müssen 
sich — wie in einigen Bundesländern in den USA gesetzlich vor-
geschrieben — an dem Ziel orientieren, daß ein zusätzliches 
Angebot an elektrischer Energie bei gleicher einzel- und ge-
samtwirtschaftlicher Kosteneffektivität grundsätzlich zunächst 
durch Einsparmaßnahmen, dann durch erneuerbare Energie-
quellen, dann durch Anlagen der Kraft-Wärme-Koppelung und 
erst dann durch Kondensationskraftwerke bereitgestellt wird. 

c)Alle Prozesse zur Bereitstellung von Energiedienstleistungen 
sollen so geführt werden, daß möglichst wenig Energie einge-
setzt wird (z. B. durch Wärmedämmung, Verminderung von 
Reibungsverlusten, energetisch optimierte Prozeßführung). 

d)Anlagen zur Umwandlung und Nutzung von Energie sollen 
einen möglichst hohen Nutzungsgrad bezogen auf die einge-
setzte Primärenergie haben. 

e)Energiedienstleistungen, die mit niederwertigen Energiefor-
men (wie Abwärme und Umgebungswärme) erbracht werden 
können, sollen so wenig wie möglich und gesamtwirtschaftlich 
vertretbar mit hochwertigen Energieträgern erzeugt werden. 

f)Der Einsatz erneuerbarer Energiequellen hat soweit gesamt-
wirtschaftlich vertretbar Vorrang vor dem Ausbau der Versor-
gung mit nicht erneuerbaren Energieträgern. 

g)Der möglichst umwelt- und klimaverträgliche Einsatz der 
inländischen Steinkohle in modernen dezentralen Heizkraft-
werken ist die für die Bundesrepublik Deutschland adäquate 
Übergangstechnologie zur Sonnen-Energiewirtschaft. Durch 
den Einsatz von Stein- und Braunkohle in Anlagen der Kraft-
Wärme-Koppelung . und in umweltverträglicheren Verfahren 
(z. B. Wirbelschicht) sollen die Stein- und Braunkohle in dem 
Umfang eingesetzt werden, daß auch über 1995 hinaus eine 
möglichst importunabhängige Energieversorgung durch die 
effizienteste Nutzung der wichtigsten einheimischen Energie-
ressourcen gewährleistet bleibt. Sozialen Belangen, wie der 
Sicherung von Arbeitsmöglichkeiten für alle Bergleute und 
verbesserter Arbeitsschutz, sowie ökologischen Belangen, z. B. 
dem Klimaschutz und einem sparsamen Flächen- und Wasser-
verbrauch ist dabei Rechnung zu tragen. 

1. Neuordnung der Energiewirtschaft 

Die anzustrebende neue Ordnung der Energiewirtschaft, die 
den genannten Zielen entspricht, muß sich an folgenden 
Grundstrukturen orientieren: 

a) Die Kommune als Basiseinheit 

Zum zentralen politischen Ort der Umwandlung und Nut

-

zung von Energie werden die Städte, Gemeinden und 
Kreise. Über die historisch häufig willkürlich gewachsenen 
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Versorgungsgebiete hinaus sollten nach ökologischen und 
energiewirtschaftlichen Kriterien Kooperationsformen und 
regionale Stromverbundsysteme (auch unter Einschluß und 
durch Wiederbelebung industrieller Eigenerzeugung auf 

Basis von Kraft-Wärme-Koppelung) aufgebaut werden. 

-b) Die Energiedienstleistungsunternehmen (EDU) 

Der „Versorgungs-Auftrag" bzw. der in den Gemeindeord-
nungen genannte „öffentliche Zweck" von Energieversor-
gungsunternehmen (EVU) soll im Sinne von Energiedienst-
leistungsunternehmen (EDU) ausdrücklich umorientiert und 
präzise festgelegt werden. Die Unternehmensziele eines 
EDU unterscheiden sich von denen traditioneller EVU in fol-

genden grundsätzlichen Punkten: 

— Bedarfs- statt Erwerbsprinzip 

Wegen der inakzeptablen gesellschaftlichen Folgen ver-
schwenderischen Energieverbrauchs muß das Geschäft 
mit der Ware Energie prinzipiell in Frage gestellt werden. 
Energieversorgung ist als gemeinschaftlich zu organisie-
rende Daseinsvorsorge anzusehen. Dies gilt heute auch 
für kommunale Unternehmen, die dieses Geschäft als 
„öffentlichen Zweck" betreiben. Energie- und Umsatz-
expansion aufgrund des Erwerbsprinzips, z. B. auch zum 
„fiskalischen" Zweck der Gewinn- und Konzessionsab-
gabenmaximierung für die Kommunalhaushalte, ist heute 
ökologisch und sozial weder vertretbar noch zur Sub-
stanzerhaltung und -stärkung kommunaler EDU not-

wendig. 

— Nutzungs- statt Angebotsorientierung 

Die Nutzungsorientierung erfolgt konkret im Rahmen 
kommunaler bzw. regionaler Energiekonzepte, schließt 
stets die Gesamtoptimierung hinsichtlich Energiezufüh-
rung und -einsparung ein und erkennt gerade auch die 
Einsparung von Energie als eine zumindest gleichrangige 
„öffentliche Aufgabe" neben der Versorgung an. Durch 
ein neues vielfältiges Leistungsangebot von EDU soll der 
Verkauf von Energie prinzipiell nur im „Paket" mit kon-
kreten Einsparmaßnahmen angeboten werden. Erfolgs-
kriterium eines EDU muß sein, um wieviel Prozent es 

durch aktive Förderung der effizienteren Energienutzung 

seinen Energieabsatz pro Jahr senken konnte. 

— Demokratisierung statt unternehmerische Verselbständi-

gung 

Notwendig ist eine vorbehaltlose Offenlegung der Inve-
stitions- und Wirtschaftspläne und der Tarifkalkulation 
sowie eine Beschlußfassung darüber in öffentlicher Sit-
zung der Kommunalparlamente. Der historische Prozeß 
der Ausgliederung der Versorgungstätigkeit aus der poli-
tischen Kontrolle der Kommunalparlamente muß rück- 
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— Partizipation statt Verplanung 

Wesentliche Impulse zur Energiesparpolitik sind bereits 
bisher von engagierten Bürgern und Gruppen außerhalb 
der Verwaltung und den EVU ausgegangen. Insbeson-
dere wegen der Gefahr einer bürokratischen Planung 
über die Köpfe der betroffenen Bürger hinweg ist eine 
institutionelle Bürgerbeteiligung bei Planungsprozessen 
im Energiebereich sicherzustellen. 

d) Die Netze 

Die örtlichen Netze werden kommunales Eigentum und von 
den kommunalen EDU betrieben. Die 380 kV, 220 kV bis 
110 kV, Hochspannungsnetze des überregionalen Verbund-  
und Transportsystems werden ins Eigentum öffentlicher 
Zweckverbände überführt und von diesen — getrennt von 
der Stromerzeugung und für die Allgemeinheit zu kosten-
deckenden Preisen nutzbar betrieben. Mittelfristig kann 
das 380-kV-Verbundnetz (zum Teil auch 220 kV) drastisch 
reduziert und damit enorme Kosten eingespart sowie Um-
weltbelastungen abgebaut werden. 

e) Kraftwerke 

Die Kraftwerke werden in das Eigentum von Betreiberge-
sellschaften überführt, die in der Regel von kommunalen, 
bei landes- bzw. bundesweiter Bedeutung auch von ge-
mischt-öffentlichen Anteilseignern kontrolliert und betrie-
ben werden. Alle Betreibergesellschaften arbeiten nach dem 
Kostendeckungsprinzip. Um der Produktionskonzentration 
vorzubeugen, gilt als organisatorisches Grundprinzip: „Kein 
Unternehmen betreibt mehrere Groß-Kraftwerke". Dieses 
Grundprinzip schließt ein, daß in Großstädten und soweit 
ökologisch vertretbar, in industriellen Ballungsgebieten ört-
liche/regionale „Kraftparks" z. B. im Rahmen von Zweckver-
bänden oder Gemeinschaftsunternehmen zusammengefaßt 
und bei der Investitions- und Einsatzplanung gemeinsam 
optimiert sowie als Verbundsysteme betrieben werden. 

Gemäß den Zielen: 

— vorrangige Reduzierung der Kraftwerkkapazität durch 
Stromeinsparprogramme, 

— weitgehende Anpassung der Kraftwerkstandorte an den 
örtlichen Strom- und Wärmebedarf und Umorientierung 
soweit wie möglich auf Kraftwerke auf Basis von Wärme-
Kraft-Koppelung sowie erneuerbarer Energiequellen muß 
vor allem das Monopol volkswirtschaftlich schädlicher, 
reiner Kondensationsstromerzeugung in Händen weniger 
Großkonzerne aufgelöst werden, d. h., der Kraftwerkbe-
sitz der überregionalen Verbund-EVU (RWE, VEW, Preu-
ßenElektra, Bayernwerk, Badenwerk und EVS) ist aus 
diesen Konzernen zu entflechten und eigentumsmäßig 
sowie in der technischen Konzeption grundsätzlich neu zu 
ordnen. 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/1294 

f)Der (Energie-)Planungsrat 

Die existierenden Kraftwerksstandorte und die Versor-
gungsstruktur sind im wesentlichen Ergebnis der privatwirt-
schaftlichen Sektorplanung der sechs überregional agieren-
den Verbund-EVU (RWE, PreußenElektra, VEW, Bayern-
werk, Badenwerk, EVS) und deren Absprachen in der Deut-
schen Verbund-Gesellschaft (DVG). 

Durch die Auflösung der DVG wird der Weg für die vorran-
gige Berücksichtigung gesellschaftlicher Belange in der 
Kraftwerksplanung frei. 

Auch in einer konsequent kommunalisierten und dezentrali-
sierten Energiewirtschaft — vor allem während des Über-
gangsprozesses — besteht ein überregionaler Planungs- und 
Koordinierungsbedarf. Diese Aufgabe soll ein (Energie-) 
Planungsrat übernehmen, der drittelparitätisch mit Vertre-
tern der Gewerkschaften, der Umwelt- und Verbraucher-
schutzverbände und der Betreibergesellschaften durch 
direkte Wahl besetzt wird — der also ähnlich wie die von den 
Gewerkschaften geforderten Wirtschafts- und Sozialräte 
konzipiert ist. Der Planungsrat erstellt auf der Grundlage des 
Rekommunalisierungsgesetzes im Einvernehmen und in 
Kooperation mit den Betreibergesellschaften (zunächst) 
einen Umstrukturierungsplan, welche Kraftwerke zu wel-
chem Zeitpunkt grundsätzlich stillgelegt werden sollen und 
wie der Kraftwerkspark vorwiegend auf Kraft-Wärme-Kop-
pelung sowie auf der Basis regenera tiver Energiequellen 
umgestellt werden kann. 

Vorrang für alle Umstrukturierungsmaßnahmen des Kraft-
werksparks hat der Ausstieg aus der Atomenergie (vgl. Das 
Grüne Energiewendeszenario, 1989). 

Nach Abschluß des Übergangsprozesses verbleibt als stän-
dige Aufgabe des Planungsrates (u. U. auch mehrere Pla-
nungsräte auf regionaler, landes- bzw. bundesweiter 
Ebene), die Investitionsentscheidungen für Kraftwerke und 
Netze und die Maßnahmen zur Energieeinsparung durch 
eine Rahmenplanung zu koordinieren. Der Grad der Ver-
bindlichkeit dieser Rahmenplanung muß sich aus der Ver-
bindung dezentraler Investitions- und Entscheidungsauto-
nomie mit gesamtgesellschaftlichen Zielen ergeben. 

g)Die Aufsicht 

Neben der „bürgerschaftlichen Kontrolle" durch die Kom-
munalparlamente wird eine übergeordnete demokratisierte 
Aufsicht institutionalisiert: Dies kann erreicht werden durch 
die Einrichtung von Kommissionen der Energieaufsicht, die 
mit einem staatlich finanzierten Budget, mit weitgehender 

Unabhängigkeit von Staatsapparat und Betreiber/innen, 
einen umfassenden gesetzlichen Auftrag und dem Recht zur 

öffentlichen Erörterung konstituiert werden. 

2. Flankierende Gesetzesnovellen 

Teilweise in Ergänzung, teilweise in Vorbereitung für, diese 
Neuordnung sind fünf Gesetzesnovellen notwendig, die die 
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Rahmenbedingungen für eine Rekommunalisierung und 
Demokratisierung der Energiewirtschaft verbessern sollen. 

Hierbei handelt es sich um: 

a) Gemeindefinanz- und Verkehrsfinanzierungsgesetz 

Bei diesen beiden, auch aus anderen als energiepolitischen 
Gründen anstehenden Gesetzesnovellen, muß der Wegfall 
der Konzessionsabgaben und die Entflechtung der ÖPNV

-

Finanzierung von den Energiegewinnen sowie ein entspre-
chender Finanzausgleich für die Kommunen geregelt wer-

den. 

b) Gesetzliche Einspeiseregelung zur Förderung kommunaler 
und privater/genossenschaftlicher Heizkraftwerke und von 
Systemen auf Basis von erneuerbaren Energiequellen (nach 
dem Vorbild der US-amerikanischen PURPA-210-Rege-
lung) . 

Mit dem Ziel der Förderung von Anlagen auf der Basis von 
KWK und regenerativen Energiequellen vor allem im kom-
munalen Bereich wird eine gesetzliche Regelung der Ein-
speisebedingungen für Eigenstromerzeuger verabschiedet, 
die insbesondere folgende Punkte umfassen sollte: 

— Die EVU sind verpflichtet, Strom von Eigenstromerzeu-
gern auf der Basis von KWK-Anlagen sowie regenerativer 
Energieträger abzunehmen. 

— Die Stromvergütung erfolgt — unabhängig vom Aus-
lastungsgrad des aufnehmenden EVU — nach den vermie-
denen Arbeits- und Leistungskosten der Stromerzeu-
gung. 

— Für Kleinspeiser/innen kann die Vergütung nach einer 
vereinfachten Regelung erfolgen, indem sich die Ein-
speisevergütung nach einem festen Mindestprozentsatz 
(z. B. 80 bis 90 Prozent) der Strombezugspreise richtet. 

— Leistungspreise für die Reservestellung bei Eigenstrom-
erzeugung dürfen bei kleineren Anlagen (bis zu 1 MW) 
nicht erhoben werden. 

— Die EVU werden verpflichet, den potentiellen Einspei-
sern/innen alle notwendigen Informationen über Pla-
nungs- und Kostendaten zur Verfügung zu stellen. 

— Für die Einspeisung industrieller Eigenerzeuger erfolgt 
eine Leistungsbegrenzung. 

c) Novellierung der Bundestarifordnung Elektrizität (BTOElt): 

Einführung eines einheitlichen linearen zeitvariablen Tarifs 
für alle Verbrauchergruppen und Stromanwendungsgebiete 
(vgl. hierzu Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN, Drucksache 
11/2079). 

d) Novellierung des Kartellrechts zur Verbesserung der Bedin-
gungen für kommunale und private/genossenschaftliche 
Eigenversorgung 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/1294 

Die §§ 103 bzw. 103 a des GWB müssen so novelliert werden, 
daß im Übergangsprozeß zu einer rekommunalisierten Ener-
giewirtschaft mit kartellrechtlichen Mitteln die Aufnahme 
kommunaler Eigenversorgung und auch die Versorgung 
Dritter innerhalb des durch den Umstrukturierungsplan ge-
setzten Zeitraums gefördert werden kann. Zumindest muß 
sichergestellt werden, daß während der Laufzeit kartell-
rechtlich relevanter Verträge der Prozeß der Rekommunali-
sierung im festgelegten Zeitrahmen nicht behindert wird. 

Insbesondere muß die Höchstlaufzeit der Konzessionsver-
träge auf maximal 10 Jahre verkürzt werden, so daß dann 
wenigstens alle 10 Jahre geprüft wird, ob die Übertragung 
von Versorgungsaufgaben an ein überregionales EVU die 
optimale Lösung für die Gemeinde darstellt. 

Bonn, den 10. Oktober 1991 

Jutta Braband 
Bernd Henn 
Dr. Gregor Gysi und Gruppe 
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Begründung 

A. Vorbemerkung 

1. Rekommunalisierung: Ein Reformkonzept mit zunehmender 
Bedeutung 

Bei diesem Antrag handelt es sich um eine aktualisierte Form 
eines Antrages, den die Fraktion DIE GRÜNEN am 6. Februar 
1986 in den Deutschen Bundestag eingebracht hatte. Seitdem 
haben die Katastrophe von Tschernobyl, unzählige Skandale der 
Atomindustrie, die fortschreitende Wald- und Umweltzerstörung, 
der Verfall der Energiepreise, die scheinbare „Energie-
schwemme", die Absatz- und Finanzierungsprobleme der Kohle 
sowie die nun endlich auch öffentlich wahr- und ernstgenommene 
Bedrohung durch den Treibhauseffekt (vgl. Enquete 1988) die 
energiepolitische Landschaft weltweit und in der Bundesrepublik 
Deutschland verändert. Allerdings nicht in dem Sinne, daß die 
Zielrichtung des Antrages von 1986 - Rekommunalisierung und 
Demokratisierung der Energiewirtschaft - heute überholt wären. 
Ganz im Gegenteil: Diese Zielsetzung ist aus zwei Gründen 
aktueller denn je: 

Zum einen hat sich in der Zwischenzeit gezeigt, daß die Rekom-
munalisierung eine energiepolitische Leitidee mit großer Aus-
strahlungskraft auf die Kommunen ist. Das Auslaufen und die 
Neugestaltung von Konzessionsverträgen ist häufig der unmittel-
bare  Anlaß für eine lebhafte Diskussion über die Möglichkeiten 
einer rationelleren Energienutzung „vor Ort". Ein Indiz für das 

neu erwachte energiepolitische Interesse ist, daß sich zahlreiche 
Kommunen mit der Frage der Übernahme von Netzen und An-
lagen der öffentlichen Elektrizitätsversorgung beschäftigen. Nach 
einer Enquete der Wibera (1988) haben von 846 Gemeinden, die 
bei einer Umfrage geantwortet haben, „232 Gemeinden die Ab-
sicht geäußert, Anlagen der Elektrizitätsversorgung in ihrem 
Gemeindegebiet durch ihr (ein) gemeindeeigenes Versorgungs-

unternehmen übernehmen zu lassen; in 162 Fällen soll die Elektri-
zitätsversorgung im gesamten Gemeindegebiet, in 70 Fällen in 
Teilen des Gemeindegebietes übernommen werden ... Die im 
Rahmen 'der vorliegenden Enquete ermittelte Einwohnerzahl der 
potentiellen Übernahmegebiete liegt bei 3,8 Millionen (Ober-
grenze) ... Welche Übernahmeabsichten sich verwirklichen las-
sen, ist nicht abzuschätzen" (S. 27/28). Allein in Nordrhein-West-
falen haben von 1980 bis 1988 34 Netzübernahmen durch Stadt-
werke stattgefunden. 

Aus der Sicht einer umwelt- und sozialverträglichen rationelleren 
Energienutzung darf es beim Netzrückkauf jedoch nicht nur um 
die „Dezentralisierung" der „Verteilermarge" gehen, auch wenn 
dieses Ziel vielleicht manchem Stadtkämmerer angesichts leerer 
Kassen schon als erstrebenswert genug erscheinen mag. Mit die-
sem aktualisierten Antrag soll daher erneut verdeutlicht werden, 
daß die Rekommunalisierung nicht als Ziel an sich, sondern immer 
als Mittel auch zur rationelleren Energienutzung verstanden wer-
den sollte. 

Zum anderen sind zwar in vielen kommunalen Energiekonzepten, 
bei zahlreichen EVU und auch in Energieprogrammen und 
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-gesetzen der Länder wichtige  innovative  Anstöße erfolgt. Aber 
ein grundsätzlicher Mangel der bisherigen Reformanstöße zeigt 
sich heute in aller Schärfe: Sie bewirkten nur marginale Änderun-
gen, quasi an den Rändern des etablierten Energiesystems; die 
notwendige grundsätzliche Richtungsänderung ( „Wende") in der 
Energiepolitik und eine Reform von Struktur und Recht der Ener-
giewirtschaft fanden bisher nicht statt. Dies hat auch etwas damit 
zu tun, daß aus Rücksicht auf die machtvolle Lobby der etablierten 
Energiewirtschaft die meisten Politiker eine ernsthafte Reformdis-
kussion über die Zielstruktur der Energiewirtschaft — also wohin 
umgesteuert werden soll — bisher vermieden und die tatsächliche 
Dramatik der Energie- und Umweltkrise immer wieder herunter-
gespielt haben. 

Die Erschöpfbarkeit der Energieressourcen, die Energiepreiskri-
sen und die neokoloniale Aggression um die „Verfügbarkeit" der 
Ölressourcen prägten die energiepolitische Diskussion der 70er 
Jahre; dann kamen die Gefahren und Risiken hinzu, die durch 
den weltweiten Ausbau der Atomenergie verursacht werden. Für 
die Zukunft gilt: Nicht nur die Erde, sondern auch der Himmel ist 
die Grenze. Der drohende Treibhauseffekt zeigt an, daß die 
Epoche des extensiven Energie- und Umweltverbrauchs auf eine 
Naturschranke stößt: Zwei entgegengesetzte Entwicklungsper-
spektiven — eine Weltkatastrophe oder eine radikale Wende hin 
zu einer klima-, umwelt- und sozialverträglichen Energie- und 
Industriepolitik — sind möglich. Im Moment stehen die Zeichen in 
Richtung Katastrophe. 

Dennoch kann die Berufung auf den zukünftig möglichen, aber 
noch weitgehend abwendbaren Treibhauseffekt keine Legitima-
tion dafür bieten, der Menschheit Risiko von Atomunfällen und 
wachsende Atommüllprobleme zuzumuten. Nicht „Risikostreu-
ung" (H. Schmidt), sondern eine Energiestrategie der Risikomini-
mierung ist notwendig und möglich. 

Eine Strategie zur Eindämmung des Treibhauseffekts muß heute 
von der Frage ausgehen, welche CO 2-Reduktionsmaßnahmen ab 
sofort vorbereitet und im Zeitraum von 20 bis 30 Jahren schritt-
weise umgesetzt werden können, damit eine wahrscheinlich un-
vermeidbare Obergrenze des globalen Temperaturanstiegs von 
maximal 1 bis 2 Grad C nicht überschritten wird. Um diese Ober-
grenze einhalten zu können, wurde auf der Welt-Klima-Konferenz 
in Toronto gefordert, bis zum Jahr 2005 die CO 2-Emissionen um 
etwa 20 Prozent im Vergleich zu 1988 zu reduzieren (Conference 
Statement, 1988). Bach (1988) hält (im Vergleich zum Basisjahr 

1980) eine CO2-Reduktion bis 2000 von weltweit 37 Prozent (Bun-
desrepublik Deutschland 49 Prozent) und bis 2050 von 90 Prozent 
für notwendig. In jedem Fall muß die Reduktionsquote in den 
Industrieländern zu Beginn des 21. Jahrhunderts deutlich über 
20 Prozent liegen, weil der Dritten Welt ein entwicklungspolitisch 
notwendiger Nachholbedarf eingeräumt werden muß. 

Was würde bereits der geringe Reduktionssatz der Toronto-Kon-
ferenz (20 Prozent bis 2005) für die Bundesrepublik Deutschland 
bedeuten? 

In der ersten Hälfte der 80er Jahre haben die CO 2-Emissionen in 
der Bundesrepublik Deutschland etwa 740 Mio. t pro Jahr betra-
gen (Enquete 1988). 
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Unter der — derzeit nicht erfüllten — Annahme von „energiepoli-
tischen Rahmenbedingungen, die grundsätzlich eine rationelle 
Energienutzung fördern" (ebenda, S. 15), muß nach der vom 

Bundesministerium für Wirtschaft in Auftrag gegebenen neuesten 
Energieprognose (PROGNOS/ISI 1989) damit gerechnet werden, 

daß im Jahr 2010 die CO2-Emissionen noch immer 674 Mio. t 

betragen — und dies bei nahezu unveränderter Atomenergiekapa-

zität von rd. 22 GigaWatt. 

Die Erfüllung der Forderung der Konferenz von Toronto erfordert 

jedoch bereits bis zum Jahr 2005 eine Absenkung der CO 2

-Emissionen auf rd. 600 Mio. t. Um es ganz deutlich zu machen: Die 
Umsetzung der notwendigen Klimastabilisierungspolitik verlangt 
gerade auch in der Bundesrepublik Deutschland eine außeror-
dentliche energiepolitische Kraftanstrengung, die von keiner 
Bundesregierung bisher auch nur annähernd gefordert war. 
Weder den heute verantwortlichen Politikern und noch weniger 

den EVU-Vorständen ist bisher klar, daß eine grundsätzliche 
Umorientierung der Energiepolitik zur Klimastabilisierung not-

wendig ist. 

Die Umsetzung der in diesem Antrag beschriebenen langfristigen 
Zielstruktur ( „Rekommunalisierung und Demokratisierung") 
würde die Gewähr dafür bieten, daß eine solche risikominimie-
rende und klimaverträgliche Umorientierung der Energiepolitik 
Schritt für Schritt umgesetzt werden kann. Die Notwendigkeit, mit 
dem Abbau der atomaren und klimabedrohenden Risiken sofort 
zu beginnen, wird jedoch kurzfristigere Aktionspläne notwendig 
machen. Auch hierfür ist das Rekommunalisierungskonzept von 
1986 ein geeigneter Rahmen, der offen und flexibel genug formu-
liert ist, daß er im folgenden in überarbeiteter Form erneut vorge-
stellt werden kann. 

2. Zwei Wege bei der Umsetzung sind möglich 

Die Dringlichkeit einer Richtungsänderung in der Energiepolitik 
macht es allerdings notwendig, den Zeitrahmen und die Eingriff s

-

tiefe einer Umsetzungsstrategie für die Rekommunalisierung ge-
nauer zu diskutieren. Prinzipiell kommen hierfür zwei ordnungs-
politische Wege in Frage, wobei der kurzfristig notwendige Aus-
stieg aus der Atomenergie in jedem Fall durch ein besonderes Ge-
setz zu regeln ist: 

1. Der eine Weg ist der langwierige Prozeß einer marktkonformen 
Regulierung der Energiewirtschaft ohne direkte ordnungspoli-
tische Eingriffe in die bestehende Eigentums- und Versor-
gungsstruktur der EVU und in deren Investitions- und Unter-
nehmensautonomie. Für diesen Weg ist die Ablösung des 
EnWG durch ein „Energiespargesetz" notwendig, das vor 
allem eine vollständig neue Zielsetzung (orientiert am Konzept 
der Energiedienstleistung) sowie eine umfassende Prüfkompe-
tenz und gestärkte Umsetzungsautorität der staatlichen Ener-
giefachaufsicht regeln müßte. Zusätzlich müßten das veraltete 
„Energieeinsparungsgesetz" (EnEG von 1976) und die hierauf 
aufbauenden Verordnungen im Sinne einer forcierten Ener-
gieeinsparpolitik verschärft werden. Ob dieser langwierige 
Weg tatsächlich einen Umbau der Energiewirtschaft bewirkt 
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und dem begrenzten Zeitrahmen einer erfolgversprechenden 
Klimastabilisierungspolitik genügen kann, erscheint jedoch 

zweifelhaft. 

2. Der effektivere Weg führt über eine Verstaatlichung und 
anschließende Entflechtung, Dekonzentration und weit-
gehende Kommunalisierung der großen Monopole der lei-
tungsgebundenen Energiewirtschaft; er setzt eine entspre-
chend handlungsfähige Regierungsmehrheit und politische 

Entschlossenheit voraus. Das EnWG müßte durch ein „Ener-
giespar- und -strukturgesetz" abgelöst werden, das zusätzlich 
zu den unter 1. genannten Eckpunkten die Neuordnung der 
Eigentumsverhältnisse und deren Übergang auf die neuen (vor 

allem kommunalen) Eigentümer regelt. 

Insbesondere dem mehr „marktförmigen" ersten Weg der Ener-
giepolitik steht ein machtpolitisches strukturelles Hemmnis ent-
gegen: Die großen Energiekonzerne und AKW-Betreiber hätten 
zwar im Rahmen einer solchen Aus- und Umstiegs-Regulierung in 
der Theorie durchaus die Möglichkeit, ihr Kapital in innovativen 
Erzeugungs- und Nutzungsalternativen zum Atomstrom und 
Großverbund anzulegen, aber in der Praxis sind andere Inve-
storen wie z. B. die Kommunen, die Industrie, neue dezentrale 
private Stromerzeuger, Energieeinsparagenturen und vor allem 
die Verbraucher selbst (bei Investitionen in rationellere Energie-
nutzung) hierzu prädestiniert. Die notwendige „Dezentralisierung 
der Technik" korrespondiert daher auch immer mit einer Dekon-
zentration und Umverteilung von ökonomischer und politischer 
Macht auf den Energiemärkten zugunsten innovativer Anbieter, 
der sich die heute marktbeherrschenden Energiekonzerne wider-

setzen werden. 

Jede Umbaustrategie steht insbesondere auch vor einem volks-
wirtschaftlichen Umverteilungsproblem bei der Finanzierung. 
Denn das für diese Strategie benötigte Kapital fließt — selbst nach 
Stillegung der AKWs (siehe weiter unten) - nach wie vor den 
Verbund-EVU zu. Etwa 57 Mrd. DM haben die Betreiber derzeit 
in Atomkraftwerke investiert; bei unveränderter Strompreis-Kal-
kulation „erwirtschaftet" jedes AKW pro Jahr etwa 200 Mio. DM 
an Abschreibungen, die zusammen mit dem übrigen cash flow 
kaum noch im Energiegeschäft, sondern sonstwie profitabel ange-
legt werden könnten: Reguliert nämlich eine neue Energieauf-
sicht den zukünftig noch zulässigen „Investitionskorridor" im 
Energiegeschäft klima-, umwelt- und sozialverträglich, so bleiben 
neben Einsparmaßnahmen nur noch Regenerative und örtlich 

angepaßte KWK als Kapitalanlage übrig. Die Verbund-EVU wer-
den hieran buchstäblich die Lust verlieren und in andere Bran-
chen — z. B. ins Ölgeschäft (wie RWE mit Texaco) oder in ökolo-
gisch unverträgliche Müllverbrennung (wie derzeit viele über-
regionale EVU) — diversifizieren. Das halbe Jahrhundert staatlich 
garantierter Pfründe aus dem Strom- und Gasgeschäft (gemäß 
dem EnWG) geht damit zwar seinem Ende zu; aber anstatt das 
derzeit aus den „verdienten Abschreibungen" noch zurückflie-
ßende Kapital für einen energieeffizienten Umbau der Volkswirt-
schaft zu nutzen, droht eine Verlagerung, unter Umständen sogar 
eine Verschärfung des Problems: Die Kommunen könnten nicht 
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nur von der Seite der Versorgung, sondern auch noch von der 
Seite der sogenannten „Entsorgung", durch den massenhaften 
Bau von Müllverbrennungsanlagen, durch die gleichen Konzerne 
in die Zange genommen werden. 

Die für die VEBA durchaus profitable Vergabe eines 100-Millio-
nen-DM-Kredits (zu 6 Prozent Zinsen) an die Landesregierung in 
Schleswig-Holstein für Stromsparmaßnahmen zeigt andererseits 
eine denkbare Richtung an, wie eine teilweise Umverteilung von. 
Finanzierungsmöglichkeiten ohne strukturelle Eingriffe in be-
stehende Besitzstände aussehen könnte; sie ist aber in dieser 
Form wohl kaum verallgemeinerbar und vor allem auch nicht auf 
Dauer sowie in großem Maßstab praktikabel. 

Auch gemeinsame Unternehmen oder innovative (an konkrete 
Einsparinvestitionen gebundene) Konzessionsverträge zwischen 
Verbund- und Kommunal-Stufe könnten unter bestimmten Bedin-
gungen die ra tionellere Energienutzung vor Ort voranbringen; 
aber derartige Projekte sind bisher über interessante Angebote, 
z. B. durch die Vereinigte Saar-Elektrizitäts AG (VSE), noch nicht 
hinausgekommen. 

Als REW mit 2 Mrd. DM liquiden Mitteln Texaco kaufte und bald 
darauf auch eine Holding gründete, in der das Stromgeschäft nur 
noch die Hälfte des Umsatzes bestreitet, kommentierte die 
„Frankfurter Rundschau" : „Kapital orientiert sich neu"., Das 
stimmt zwar, aber die Richtung der Neuorientierung ist entschei-
dend: Staatliche Regulierung kann und muß in diesen Prozeß 
steuernd und beschleunigend eingreifen, wenn die Umwelt und 
das Klima noch eine Chance bekommen sollen. 

Beide ordnungspolitischen Wege müssen und können — auch in 
ökonomischer Hinsicht — mit einem kurzfristigen Ausstieg aus der 
Atomenergie verbunden werden. Denn einerseits blockieren die 
Überkapazitäten beim Stromangebot eine forcierte Stromsparpoli-
tik sowie Neuinvestitionen in Heizkraftwerke und regenerative 
Stromerzeugung. Andererseits kann die Stillegung der AKW

-

Kapazitäten — auch wenn eine volle Substanzsicherung der AKW

-

Betreiber als politisches Datum vorgegeben würde — bei unverän-
derten Sätzen für Abschreibung und Amortisation — über die 
Strompreise finanziert und entschädigt werden; nur vorüber-
gehend kommt es dabei zu einer leichten Strompreiserhöhung, 
nach wenigen Jahren jedoch (z. B. nach dem GRÜNEN-Energie-
wende-Szenario) zu einer Verbilligung gegenüber einer Trend

-

Politik. 

Natürlich sind zwischen den oben beschriebenen idealtypischen 
Wegen Zwischenformen möglich; auch ein stufenweiser Umset-
zungsprozeß ist beim zweiten Weg denkbar. Entscheidend ist 
letztlich, welcher Zeitrahmen für die Eindämmung der sich kumu-
lierenden Risiken und Krisen des Energiesystems als noch akzep-
tabel angesehen wird und wie entschlossen die Politik ihr Primat 
gegenüber der Ökonomie durchzusetzen gewillt ist. 
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B. Allgemeines 

Zahlreiche Studien (Krause u. a. 1980, Enquete 1981, BMFT/ 
BMBau-Arbeitsprogramm „Örtliche und Regionale Energiekon-
zepte", 1982-85; EBÖK 1986; Gertis 1986; Feist 1987; Kohler et al. 

1987; Jochem 1988; Enquete 1988; Öko-Institut/Fritsche et al. 
1989; BEB 1989) belegen zweifelsfrei: Der Primärenergiever-
brauch könnte auch in der Bundesrepublik Deutschland — trotz 
unterstellten Wirtschaftswachstums und ohne Wohlstandseinbuße 
— in etwa fünfzig Jahren auf rd. 50 Prozent des Verbrauchs des 
Jahres 1980 abgesenkt werden, wovon der überwiegende Teil 

durch regenerative Energiequellen gedeckt werden könnte. 

Die Technik hierfür ist vorhanden; auch die Wirtschaftlichkeit der 
Einsparpotentiale für Strom und für Wärme (mit Einschränkung 
wegen des gesunkenen Wärmepreisniveaus) ist theoretisch nach-

gewiesen (vgl. Feist 1986; UTEC/ARENHA 1988). Aber heute ist 
bereits klar: Im „automatischen Selbststeuerungsprozeß" des 
„marktwirtschaftlichen" Energiesystems ist dieses Ziel nicht 
erreichbar (vgl. auch Beschluß der Wirtschaftsministerkonferenz 
vom 14./15. September 1989). Auch ein Kurieren an Symptomen 
reicht nicht mehr aus. Eine grundlegende Reform der Ordnung 
und Struktur der Energiewirtschaft ist überfällig. Die strukturellen 

Rahmenbedingungen der Energiewirtschaft haben sich seit Ver-
abschiedung des EnWG (1935) derart grundsätzlich verändert 
(s. o.), daß Reformen sowohl der Rechts- und Organisationsformen 
als auch der Eigentumsverhältnisse der Energiewirtschaft heute 
notwendig sind. Dies betrifft vor allem die Elektrizitätswirtschaft, 
deren Kraftwerks- und Netzsysteme strukturprägend sind für die 

gesamte Energiewirtschaft. 

Entscheidend für eine sozial und ökologisch orientierte Reform 
des Energiesystems ist: Das Geschäft mit der Ware Energie, ob 
aus privat-profitorientierten oder aus öffentlich-fiskalischen Grün-
den, muß durch eine Neuorientierung der Energiewirtschaft auf 
rationelle Energienutzung' und durch einen Wandel von ge-
winnorientierten Energie- „Versorgungsunternehmen" (EVU) 
zum bedarfsorientierten Energie- „Dienstleistungsunternehmen" 
(EDU) abgelöst werden. Dieser Wandel ist auf privatwirtschaft-
licher Basis unmöglich. Er verlangt grundsätzlich öffentliche 
Unternehmen und eine Energienutzungsplanung durch betreiber-
unabhängige Institutionen, die dem Energiesparen Vorrang ein-
räumen können. Die Energiepolitik kann und muß heute — auf 

neuer technischer Basis — wieder dorthin zurückgeholt werden, 
wo sie einst ihren Ursprung hatte: in die Kommunen. 

Wo liegen die Ursachen für die Fehlentwicklung? Welche Hemm-

nisse sind zu überwinden? 

1. Die Konzentration von Marktmacht bei den Verbund-EVU 

Es gibt keine andere Branche in der Bundesrepublik Deutschland, 
wo die vertikale und z. T. auch die horizontale Konzentration so 
fortgeschritten ist wie in der Energie- und insbesondere in der 
Elektrizitätswirtschaft. Ein Supermonopol wie das RWE vereint 
unter einem Konzerndach etwa 20 Prozent des Strom- „Einzel- 



Drucksache 12/1294 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

handels" der gesamten Branche, 31 Prozent des Strom-„Großhan-
dels" (an Weiterverkäufer), 39 Prozent der Gesamtstromabgabe 
ins öffentliche Netz und 80 Prozent des Braunkohlestroms in der 
Bundesrepublik Deutschland. Die Ruhrgas AG konzentriert 1985 
rd. 58 Prozent aller Erdgasimporte der Bundesrepublik Deutsch-

land, 62 Prozent der Ferngastransporte und rd. zwei Drittel aller 
Erdgasumsätze auf sich (Monopolkommission, 1976). . 

Üblicherweise wird eine Untergliederung der Elektrizitätswirt-
schaft in Interregional-(Verbund-)Stufe, Regionalstufe und Lokal-
stufe vorgenommen: 

— Die acht in der Bundesrepublik Deutschland tätigen Strom-
Verbund-EVU sind in der Regel auf allen Marktstufen präsent, 
insbesondere aber auf der Stufe des nationalen und internatio-
nalen Ferntransports von Strom: Es sind dies die folgenden 
Unternehmen, die sich in der „Deutschen Verbund Gesell-
schaft" (DVG) zusammengeschlossen haben: 

Übersicht 1: Die Kapitaleigner der Verbundunternehmen 

1. Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG (RWE) 

— Kapitalmehrheit: private Eigner, 
Stimmrechtsmehrheit (etwa 70 Prozent); öffentliche Hand 
(beteiligte Städte: Essen, Düsseldorf, Trier, Köln, Mül-
heim/Ruhr, 3 Kreise) 

2. Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen AG (VEW) 

— Energie-Verwaltungs-Gesellschaft mbH, Düsseldorf (25,3 
Prozent) (beteiligt z. B.: Contigas; RWE; Deutsche Bank; 
Allianz Vers. AG) 

— Kommunale Energie-Beteiligungsgesellschaft, Dortmund 
(kommunale Körperschaften und WestLB) sowie weitere 
Kommunen (52,6 Prozent) 

— private Aktionäre (22,1 Prozent) 

3. PreußenElektra AG 

— VEBA AG (100 Prozent; privatisiertes ehemaliges Bun-
desunternehmen) 

4. Hamburgische Electricitäts-Werke AG (HEW) 

— Hamburger Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung. 

mbH (Freie und Hansestadt Hamburg rd. 71 Prozent) 

— Rest Streubesitz 

5. Energie-Versorgung Schwaben AG (EVS) 

— Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (43,3 
Prozent). Landeselektrizitätsverband Württemberg (18,8 
Prozent) sowie Gemeindeelektrizitätsverband Schwarz-
wald-Donau (13,7 Prozent) (Verbände von Kommunen) 

— Technische Werke der Stadt Stuttgart (13,4 Prozent) 

— Landesbeteiligungen Baden-Württemberg (10,3 Prozent) 

— sonstige Gemeinden (0,5 Prozent) 
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6. Badenwerk AG 

— Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH (50 

Prozent) 

— Badischer Elektrizitätsverband (15 Prozent) sowie OEW-
Beteiligungsgesellschaft mbH (10 Prozent) (Verbände von 

Kommunen) 

— Private  Aktionäre (25 Prozent) 

7. Bayernwerk AG 

— Freistaat Bayern (58,26 Prozent) 

— VIAG AG (38,84 Prozent; privat.  ehemaliges Bundes-

unternehmen) 

— Bezirke Niederbayern, Oberbayern und Unterfranken, 
Kreisüberlandwerk Oberpfalz und Oberfrankenstiftung 

(2,9 Prozent) 

8. Berliner Licht und Kraft (BEWAG) AG 

— Land Berlin (50,8 Prozent) 

— Elektrowerke GmbH (10 Prozent) 

— PreußenElektra AG (10 Prozent) 

— Rest Streubesitz (29,2 Prozent) 

(Stand: November 1988) 

— Auf der Regionalstufe sind (außer den Verbund-EVU) vor allem 
die vierzig regionalen EVU tätig, die sich in der „Arbeits-
gemeinschaft regionaler Energieversorgungsunternehmen" 
(ARE) zusammengeschlossen haben. Häufig werden ARE-
Unternehmen durch Beteiligungen der Verbundstufe kontrol-

liert. 

' — Auf der Lokalstufe sind (außer den Verbund- und Regional-
EVU) etwa 440 EVU tätig, der weit überwiegende Teil in 
kommunaler Hand, die sich im „Verband kommunaler Unter-
nehmen" (VKU) zusammengeschlossen haben. Häufig betrei-
ben diese kommunalen EVU neben Strom auch noch weitere 

Sparten im sog. Querverbund. 

Diese „funktionelle" Gliederung kann auf den ersten Blick den 
Eindruck einer „vielschichtig gegliederten pluralistischen 
Struktur" mit sogar „dezentraler Organisationsform" vermit-
teln. Aber bereits ein etwas gründlicherer Blick in die amtliche 
Statistik für die Unternehmen der Energie- und Wasserversor-
gung (für das Jahr 1986) zeigt eine enorme Konzentration 

(StaBuAmt, 1988, S. 17): 

— 1,7 Prozent (= 57 Betriebe)  aller EVU der Energie- und Wasser-

versorgung konzentrierten 1986 rd. 61 Prozent des Umsatzes 
(= 98,9 Mrd. DM) auf sich; 77 Prozent (= 2 524 Betriebe)  der 

EVU erwirtschafteten dagegen nur einen Umsatzanteil von 
3,2 Prozent. 

— 4,7 Prozent (= 48 Betriebe)  aller Elektrizitätsversorgungsunter-

nehmen (EltVU) tätigten 67 Prozent des Stromumsatzes (= 82 
Mrd. DM) und 64 Prozent der Investitionen (= 11,1 Mrd. DM) in 
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der Stromversorgung; 53,7 Prozent (= 552 Betriebe) der EltVU 
hatten nur einen Umsatzanteil von 1,98 Prozent. 

— 5,1 Prozent (= 9 Betriebe) aller Gasversorgungsunternehmen 
(GasVU) tätigten 58 Prozent des Gasumsatzes (= 19,12 Mrd. 
DM) und 43 Prozent der Investitionen (= 0,76 Mrd. DM) in der 
Gasversorgung; 32 Prozent (= 56 Betriebe) der GasVU hatten 
nur einen Umsatzanteil von 1,66 Prozent. 

Allerdings wird die hierarchische Struktur und die beherr-
schende Position der Verbund-EVU erst aus den folgenden 
Zahlen deutlicher: Nach den hinsichtlich der Struktur noch 
immer aussagefähigen Daten der Monopolkommission (für 
1974) entfielen auf die Aktivitäten der Verbund-EVU ohne Be-
rücksichtigung von deren Konzernverflechtungen 

— 53 Prozent des Umsatzes (RWE: 23 Prozent) 

— 44 Prozent der Bruttoinvestitionen (RWE: 20 Prozent) 

— 58 Prozent der Stromerzeugung (RWE: 29 Prozent) 

— 80 Prozent der gesamten verteilten Elektrizitätsmenge der 
öffentlichen Versorgung (RWE: 40 Prozent) 

Die Dynamik der Konzentration, auch noch nachdem Zweiten 
Weltkrieg, zeigen die folgenden Zahlen: Während 1950 „erst" 

10 EltVU notwendig waren, um einen Anteil an der Brutto-
Stromerzeugung von rd. 56 Prozent bereitzustellen, vereinten 
1982 bereits die 6 größten EltVU diesen Anteil auf sich; der 
Anteil des RWE an der Stromerzeugung entwickelte sich im 
gleichen Zeitraum von rd. 23 auf rd. 42 Prozent. 

Das 220-380 kV-Netz wird von den Verbund-EVU beherrscht. 
Allein dem RWE gehörten 1980 rd. 44 Prozent der gesamten 
Stromkreislänge des 380 kV-Netzes von 8 100 km. 

Aber auch diese Zahlen geben die ökonomische Machtposition 
der Verbund-EVU, allen voran das RWE, noch unvollständig 
wieder; denn in die Interpretation der Konzentrationsziffern 
müssen auch noch die Kapitalverflechtungen mit einbezogen 
werden. Die intensivsten Verflechtungen (Stand 1988), zum 
Teil auch untereinander, zeigen das RWE und die VEBA 
(PREAG) : 

— Wegen ihrer Beteiligungen ist die VEBA nach dem RWE der 
zweitgrößte Stromerzeuger in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Ihre stromwirtschaftlich wichtigste Tochter, das Verbund-

EVU PREAG, ist seit 1986 mit der ehemaligen Tochter Nord-
westdeutschen Kraftwerke AG fusioniert, zu 58,37 Prozent an 
der HASTRA, zu 55 Prozent an der Schleswag und zu 26 Pro-
zent an der Energieversorgung Weser-Ems AG — also an drei 
großen Regionalversorgern — beteiligt. 

— Weiterhin sind die VEBA (26,28 Prozent) und das RWE (44,566 
Prozent) gemeinsam an der Gesellschaft für Energiebeteiligung 
mbH/Essen beteiligt, die wiederum mehr als 25 Prozent an der 
STEAG AG/Essen, dem zweitgrößten Steinkohle-Stromprodu-
zenten der Bundesrepublik Deutschland, besitzt. Neben der 
STEAG liefert die VEBA-Tochter VEW Kraftwerke Ruhr AG 
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(der größte Steinkohle-Stromproduzent in der Bundesrepublik 
Deutschland) einen Großteil ihrer Stromproduktion an das 
RWE. Die VEBA-Tochter PREAG hält schließlich einen Mehr-

heitsanteil (52,1 Prozent) an der Thüringer Gas AG/München, 
die 40 Prozent der Rhenag Rheinische Energie AG/Köln besitzt. 

An der Rhenag hält wiederum das RWE eine Beteiligung von 
54,09 Prozent; immerhin unterhält die Rhenag wieder 20 Töch-

ter, die die regionale Energie- und Wasserversorgung entlang 

dem Rhein betreiben. 

— Elektrizitätswirtschaftlich bedeutsam sind auch die Verflech-
tungen zwischen dem RWE und dem Bayernwerk: Am ersten 
Versuchsreaktor der Bundesrepublik Deutschland sind RWE 
(80 Prozent) und Bayernwerk (20 Prozent) beteiligt. Auch die 
beiden Gesellschaften, die die Kernkraftwerke in Gundrem-
mingen betreiben (Kernkraftwerk RWE-Bayernwerk GmbH so-
wie Kernkraftwerke Gundremmingen Bet riebsgesellschaft 
mbH) gehören zu 75 Prozent dem RWE und zu 25 Prozent dem 
Bayernwerk. Gemeinsame Interessen existieren auch an der 
Betreibergesellschaft Kernkraft Isar GmbH (Isar I), die zu je 
50 Prozent der Isar-Amperwerke AG/München und dem 
Bayernwerk gehört. An den Isar-Amperwerken sind die Isar-
werke GmbH/München mit 75,1 Prozent beteiligt, die wie-
derum zu 25 Prozent dem RWE-Konzern zuzurechnen sind. 
Auch die Lech-Elektrizitätswerke AG/Augsburg, zu 75 Prozent 
eine Tochter des RWE (davon zu 50 Prozent mittelbar über die 
Lahmeyer AG/Frankfurt), ist mit 6,75 Prozent an der Isar-
Amperwerke AG beteiligt. Sodann existiert noch eine gemein-
same Beteiligung von mehr als 25 Prozent an der Vereinigte 
Elektrizitätswerke AG/Dortmund (dem ehemaligen Erzrivalen 
des RWE!) über die Energie-Verwaltungsgesellschaft mbH/ 
Düsseldorf. Diese befindet sich nämlich zu 30 Prozent in den 
Händen der Contigas Deutsche-Energie AG/Düsseldorf, einer 
50prozentigen Tochter des Bayernwerks, sowie zu 25,15 Pro-
zent im Besitz der Ruhrkohle AG. 

Schließlich ist das RWE mit wesentlichen Verflechtungen mit 
dem Badenwerk im Südwesten der Bundesrepublik Deutsch-
land engagiert: RWE (50 Prozent) und Badenwerk (37,5 Pro-
zent) sind an der Schluchseewerk AG/Freiburg, die eines der 
größten Pumpspeicherwerke Europas betreibt, beteiligt. Das 
Großkraftwerk Mannheim gehört zu 32 Prozent dem Baden- 
werk und zu 40 Prozent der Pfalzwerke AG/Ludwigshafen. Die 
Pfalzwerke sind wiederum zu 26,69 Prozent im Besitz der 
Lahmeyer AG/Frankfurt, einer 64,13prozentigen Tochter des 
RWE. 

Hier sind nur die wichtigsten Querverflechtungen innerhalb 
des Verbundsystems dargestellt. Die zahlreichen weiteren 
Kapitalbeteiligungen vor allem des RWE auf der Regional- und 
Ortsstufe der Energieversorgung, des nuklearen Brennstoff-
zyklus sowie hinsichtlich der Monopolisierung der Primärener-
giebasis der Stromerzeugung (insbesondere Braunkohle) kön-

nen hier nur erwähnt werden. 

Die dominante ökonomische und technische Position der Ver

-

bund-EVU im Stromsektor ist jedoch unbestreitbar und vermit

-

telt somit auch einen Eindruck ihres „Startvorteils" bei einer 
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Neueröffnung direkter Konkurrenz, wie in neoliberal orientier-
ten Reformkonzepten (z. B.  Emmerich,  Niedersächsische Lan-
desregierung) z. T. gefordert wird. Vor allem wird deutlich, daß 
der Unternehmenszweck, die Interessenlage und die Organisa-
tionsform der Verbund-EVU auf die Schaffung, die Erhaltung 
und den Ausbau einer stark zentralisierten, großräumig und 
verbrauchsfern angelegten „Versorgungs " -Infrastruktur mit 
maximaler Stromanwendung angelegt ist, die zu einer nur vor 
Ort realisierbaren rationellen kommunalen Energienutzungs-
planung (siehe weiter unten) nicht nur diametral im Wider-
spruch steht, sondern diese als lästige Konkurrenz z. B. durch 
gezielte Preis- und Vertragspolitik aktiv auszuschalten ver-
sucht. 

2. Die rechtliche Absicherung der Monopole 

Mit Verabschiedung des „Gesetzes zur Förderung der Energie-
wirtschaft" (EnWG) im Jahr 1935 waren insbesondere die folgen-
den Zielsetzungen verbunden: 

— Die Abrundung des Verbundes innerhalb der teilweise chao-
tisch gewachsenen Demarkationsgebiete der großen Verbund-
EVU mit dem erklärten Ziel einer „Flurbereinigung" kommu-
naler Energieversorgung 

— Die Schaffung eines zwischenbezirklichen reichsweiten Ver-
bundes durch die Kuppelung der Netze aller Verbund-EVU aus 
industriepolitischen wie insbesondere aus militärischen Er-
wägungen. 

— Die Schaffung einer organisatorischen „Clearing"-Instanz in 
direkter Kooperation mit dem faschistischen Staatsapparat für 
den Interessenausgleich „nach Innen" (denn die Konkurrenz 
zwischen den Verbund-EVU wirkte in veränderten Formen 
fort), aber vor allem „nach Außen" (gegen die gemeinsam be-
kämpfte kommunale Energiewirtschaft). 

— Die direkte Einbeziehung der „Reichsgruppe Energiewirt-
schaft" , d. h. insbesondere führender Repräsentanten aus den 
Verbund-EVU, in die staatliche Energieaufsicht und zur Aus-
übung hoheitlicher Funktionen (Enteignungsrecht). 

Mit dem „Führererlaß" vom 29. Juli 1941 wurde die Aufsicht 
über die Energiewirtschaft dahin gehend geändert, daß Füh-
rung, Lenkung und Planung sowie die Aufsicht jetzt in einer 
Institution, nämlich dem Generalinspektor für Wasser und 
Energie, vereint wurden. Dieser Erlaß ist noch heute rechtsgül-
tig (vgl. Kommentar zum EnWG Obernolte/Danner 1976). 

Nach 1945 war das EnWG in Händen des Staates vor allem ein 
Instrument der aktiven Förderung der weiteren Konzentration 
des Großkraftwerks- und Großraumverbundsystems bis hin zur 
Untersagung „zu kleiner" Kraftwerksblöcke (vgl. 300-MW-
„Erlaß") oder von Heizkraftwerken (Beispiel: geplantes HKW 
der Stadtwerke Hannover). 

Auch die erneute Reform der Bundestarifordnung Elektrizität 
(BTOElt; seit 1. Januar 1990 in Kraft) hat noch keinen Durch

-

bruch zu einer modernen, die rationellere Energienutzung vor- 
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rangig fördernden Energiepreisordnung gebracht; die novel-
lierte BTOElt orientiert sich nach wie vor primär an den Ver-
kaufsinteressen der Stromanbieter und geht in ihrer Grundkon-
zeption zurück auf die Reichstarifordnung von 1938, die insbe-
sondere den einsparungsfeindlichen Grundpreistarif zum 
Pflichttarif erhob und erstmalig die Aufspaltung der Strom-
preisbildung in Tarife und Sondervertragspreise (für die Indu-
strie) auch rechtlich absicherte. Als Begründung hierfür dient 
die wissenschaftlich unhaltbare Unterstellung, daß es elektrizi-
tätswirtschaftlich und kostenbedingt zwingende Gründe dafür 
gibt, eine Marktspaltung in Tarif- und Sondervertragskunden 
vorzunehmen und diese auch noch durch eine allein für Tarif-
kunden gültige Tarifordnung und Preisaufsicht (Sonderver-
tragspreise unterliegen seit 1982 nur noch der kartellrecht-
lichen Mißbrauchsaufsicht) gesetzlich abzusichern. „Kosten-

ońentierung" bedeutet in diesem Zusammenhang, mittels 
Kostenträgerrechnung eine scheinbar wissenschaftlich eindeu-
tige „verursachungsgerechte " Zurechnung insbesondere der 
hohen Fixkosten auf diese Hauptverbrauchergruppen vorzu-
nehmen, die im Ergebnis zu erheblich höheren Durchschnitts-
preisen für die Tarifkunden im Vergleich zu den Sonderver-
tragskunden führt. Es läßt sich aber zeigen, daß die praktizierte 
Preisdifferenzierung mit den spezifischen System- Kostenunter-
schieden der Tarif- und Sondervertragskunden nicht erklärt 

werden kann. 

Mit der Verabschiedung des „Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen" (GWB) im Jahr 1957 wurden die faktisch be-
reits generell durchgesetzten wettbewerbsausschließenden 
Verträge als sog. Ausnahmebereiche in § 103 GWB rechtlich 
abgesichert. Die dort ausdrücklich erlaubten wettbewerbsbe-
schränkenden Demarkationsverträge (zwischen EVU bzw. zwi-
schen EVU und Gebietskörperschaft), Konzessionsverträge 
(zwischen einem EVU und einer Gebietskörperschaft), Preis-
bindungsvereinbarungen (zwischen EVU und einem EVU der 
Verteilerstufe) sowie Verbundverträge (in der Regel zwischen 
Verbund-EVU) gelten zwar formell für EVU jeder Größe und 
Marktstellung. Ihre hauptsächliche die ökonomische Monopol-
stellung verstärkende Funktion entfalten diese Verträge jedoch 
in erster Linie für Verbund-EVU, weil nur diese den Gesamt-
umfang des dadurch rechtlich zusätzlich abgesicherten „Ge-
bietsmonopols" wahrnehmen können. Die scheinbare „Gleich-
behandlung" kleiner kommunaler EVU und riesiger Verbund-
EVU im Rahmen des kartellrechtlichen Ausnahmebereichs ver-
stärkt deren tatsächliche ungleiche ökonomische Marktstel-
lung; denn es macht einen qualitativen Unterschied, ob sich 
das kartellrechtlich erlaubte „Gebietsmonopol" auf eine Ge-
meinde (wie z. B. beim RWE) bezieht. An dieser strukturellen 
Diskriminierung kleinerer EVU und von innovativen Neuan-
bietern auf dem Markt rationellerer Energienutzung (Bau von 
Heizkraftwerken, Nutzung regenerativer Energiequellen, 
Energiesparagenturen etc.) ändert die geplante Novelle des 
EnWG nichts. 
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3. Das Großverbundsystem der Großkraftwerke 

Die 8 Verbund-Unternehmen, die sich in der „Deutschen Verbund 
Gesellschaft" (DVG) zusammengeschlosen haben, versuchen, 
ihre Legitimation für die Beherrschung des gesamten 380- und 
220-kV-Netzes, des Imports und Exports sowie des Ferntransports 
von Strom, der Großkraftwerks-Ausbau- wie auch Einsatzplanung 
in der Bundesrepublik Deutschland aus den prinzipiellen Vortei-
len eines Verbundbetriebes abzuleiten. Nur im Großkraftwerks-
Verbund, so wird der Öffentlichkeit gegenüber ständig wieder-
holt, sei eine „sichere und billige " Stromversorgung möglich. 

Dagegen muß festgestellt werden, daß das heutige überzentrali-
sierte Großkraftwerks- und ihr Verbundsystem 

— ein gigantisches privatwirtschaftlich orientiertes Absatzkartell 
darstellt mit dem Hauptziel, den Gruppengewinn der Kartell-
mitglieder zumindest auf „angemessener" Höhe zu halten, 
wenn nicht sogar zu maximieren; 

— relativ billigen Strom nur dort zum Verkauf anbietet, wo es zur 
Ausschaltung von Konkurrenten im Interesse des Kartells 
zweckmäßig ist, nämlich bei potentiellen Eigenerzeugern und 
zur Expansion von Strom in nichtstromspezifische Anwen-
dungsgebiete (vor allem Heiz- und Prozeßstrom) ; 

— von Anbeginn an einen Feldzug gegen die örtliche Stromerzeu-
gung insbesondere der Kommunen (sog. „Flurbereinigung") 
geführt hat und die indust rielle und noch mehr die kommunale 
Kraft-Wärme-Koppelung über intern subventionierte Dum-
pingpreis-Angebote und prohibitiv geringe Rückeinspeisever-
gütung sowie durch Anrechnung überhöhter Systemkosten 
(z. B. für Reservehaltung) zu verhindern versucht hat, wo immer 
möglich. Durch die umfassende Einbeziehung ehemaliger 
industrieller Eigenversorger in die öffentliche Versorgung 
wurde praktisch deren Konjunktur- und Auslastungsrisiko auf 
die übrigen Tarifkunden des öffentlichen Kraftwerksystems 
überwälzt; 

— den Kraftwerkspark derart einseitig auf Großkraftwerke ausge-
richtet hat, daß der Rationalisierungsvorteil eines Verbundbe-
triebes systembedingt ins Gegenteil umschlägt: Das Verbund-
netz ist überdimensioniert und die Reservekapazität weit über-
höht, weil jedes der acht großen Verbund-EVU langfristige 
Reservekapazität für seinen größten Block vorhalten muß. Von 
1973 bis 1988 lag die gesamte installierte öffentliche Kraft-
werksleistung 30 bis 40 Prozent über der jeweils maximalen 
Nachfrage (Jahreshöchstlast) und damit drei- bis viermal höher 
als die ehemals auch von der DVG als optimal angesehene 
Reservekapazität (Boll 1968) von zehn Prozent innerhalb von 
Verbundsystemen; 

— die Kraftwerkstechnik immer mehr auf reine Kondensations-
stromerzeugung in Großkraftwerken konzentriert hat, deren 
Umweltbelastung (bezogen auf die Einheit Nutzenergie) durch 
niedrige Wirkungsgrade (max. 45 Prozent), relativ hohe Ab-
gasemissionen und Abwärmeabgabe sowie insbesondere 
durch die Risiken von Atomkraftwerken unvertretbar ist; 
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— die kostengünstigere Herstellung von Wärme und Strom in 
Heizkraftwerken zu Lasten der HuK-Verbraucher systema tisch 
behindert hat. Verglichen mit den Wärme- und Stromsystem

-

kosten von neuen dezentralen Heizkraftwerken sind die Strom-
systemkosten (inkl. Antransport) von neuen reinen Strom-
Großkraftwerken in Verbindung z. B. mit konventionellen Öl-  
und Gaskesseln in aller Regel unwirtschaftlich. 

4. Fiskalische Interessen an Energieverschwendung 

Private Energieverkäufer sind, so die übliche betriebswirtschaft-
liche Unternehmenszielbestimmung, am „Erwerbsprinzip" inter-
essiert. Für öffentliche Unternehmen gilt dies keineswegs a priori: 
Die Praxis zeigt, daß „Bedarfsdeckung" als Unternehmensziel 
hier noch immer eine wesentliche Rolle spielen kann. 

Warum sind in der Praxis dennoch EVU öffentlicher Anteilseigner 
zu beobachten, die sich privatwirtschaftlicher gebärden, aggres-

siver expandieren und mitunter ihre durch die Kommune mittels 
des ausschließlichen Wegenutzungsrechts verliehene Monopol-
stellung mindestens so ausnutzen wie ein privates Monopol? 

In erster Linie sind es objektiv-institutionelle Gründe, die heute 
auch eine bedarfswirtschaftlich stark motivierte Unternehmens-

leitung eines kommunalen EVU zu einer erwerbswirtschaftlichen 
Unternehmenspolitik drängen. Es sind historisch geschaffene 

„Sachzwänge", die die gemeindliche Wirtschaftstätigkeit vor 
allem nach dem Ersten Weltkrieg sukzessive auf das „Erwerbs-
prinzip" eingezwängt haben. Um hier nur einige Stichworte zu 
nennen: 

— Die Einschränkung kommunaler Finanzautonomie: 

Durch Finanzreformen wurde nach dem Ersten Weltkrieg die 
Finanzhoheit des Reichs zuungunsten der Länder und Gemein-
den verändert; gleichzei tig wuchsen die Gemeindeausgaben 
vor allem auf dem Gebiet der Fürsorge — die Parallele zur 
Entwicklung der Gemeindefinanzen ab Ende der 70er Jahre 
sticht ins Auge. Der aus der Krise und auf Drängen des Privat-
kapitals gewachsene „Sachzwang" zur Haushaltssanierung 
aus Energieüberschüssen wurde 1935 formell durch die „Deut-

sche Gemeindeordnung" (DGO) festgeschrieben: Wirtschaft-
liche Tätigkeit von Gemeinden ist seitdem nur erlaubt, wenn 

der „Zweck nicht besser oder wirtschaftlicher durch einen 
anderen erfüllt wird oder erfüllt werden kann" (§ 67); darüber 
hinaus sollen kommunale Betriebe „einen Ertrag für den Haus-
halt abwerfen" (§ 72). 

— Die Abschaffung der sog. „Steuerprivilegien" öffentlicher Un-
ternehmen: 

Erst 1938 wurden auch alle kommunalen Versorgungsbetriebe 
der Körperschaftsteuer (KSt) unterworfen, 1965 auch der Um-
satz- und Vermögensteuer. Hand in Hand damit ging eine 
Reform des Unternehmensrechts kommunaler Betriebe: Sie 
wurden schrittweise von unmittelbar politisch kontrollierten 
Regiebetrieben in die Form des Eigenbetriebs bis hin zu recht-
lich selbständigen Eigengesellschaften (in einer förmlichen 
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Umgründungswelle von Eigenbetrieben in AG und GmbH ins-
besondere nach 1945) umgewandelt. Vor allem die Anglei-
chung an die KSt-Besteuerung von Privatbetrieben zwingt 
kommunalen EVU deren Gewinnvermeidungs- und Bilanzpoli-
tik auf. Dies hat insbesondere Konsequenzen für die Finanzie-
rung des chronisch defizitären Öffentlichen Personennahver-

kehrs (ÖPNV): Um KSt zu sparen, werden die Energiegewinne 

in der Regel unter dem Dach einer kommunalen Holding mit 

den Verlusten des ÖPNV verrechnet. In der Praxis verkehrt 
sich dieser durch Bundesrecht aufgezwungene steuertech-
nische Kunstgriff in folgenden „Sachzwang" : Es „müssen" 
immer so viel Energiegewinne gemacht werden, daß das wach-

sende Defizit des ÖPNV abgedeckt oder zumindest in erträg-

lichen Grenzen gehalten werden kann; daß dies einer konse-
quenten Energieeinsparpolitik nicht förderlich ist, liegt auf der 

Hand. 

— Die vollständige Aufgabe kommunaler „Energieautonomie" : 

Die Beteiligung an gemischtwirtschaftlichen EVU (wie z. B. 
dem RWE) und/oder die Vergabe des kommunalen „Gebiets-
monopols " an ein überregionales EVU verstärken die Verselb-
ständigung fiskalischer Interessen bei der Energieversorgung. 
Eine Politik der Maximierung von Dividenden und Aufsichts-
rattantiemen führt z. B. zur vollständigen Aufgabe einer eigen-
ständigen kommunalen Energiepolitik und zur schlichten Iden-
tifikation mit dem Unternehmenszweck überregionaler EVU. 

— Das Konzessionsabgabewesen: 

Vor allem die historisch den Kommunen schrittweise aufge-
zwungene Umfunktionierung der Konzessionsabgaben (KA) zu 
„planmäßigen Deckungsmitteln des Gemeindehaushalts hat 
die fiskalischen Motive bei der kommunalen Energieversor-
gung extrem verstärkt: Das gesamte KA-Volumen in der Bun-
desrepublik Deutschland stieg von 140,5 Mio. (1949) auf 
3,65 Mrd. DM (1985) an. Zwischen 1971 und 1981 schwankte 
der Anteil der KA an der freien Spitze zwischen rd. 13 bis 99 
Prozent; insbesondere in den Städten spielt die KA beim der-
zeitigen Gemeindefinanzierungssystem für die Finanzierung 
von Investitionen eine wesentliche Rolle. 

Angesichts der Finanzmisere der Gemeinden führt die enge 
Verflechtung zwischen Kommunalhaushalten und Energiever-
sorgung in A-Gemeinden (mit eigenem kommunalen EVU) zu 
einem starken Druck der Stadtkämmerer auf die Versorgungs-
unternehmen, einen maximalen Beitrag zur Haushaltssanie-
rung zu leisten. Da die Preiserhöhungsspielräume kommunal-
politisch, kartellrechtlich und über die staatliche Preisaufsicht 
begrenzt sind, liegt es nahe, daß die Unternehmensleitungen 
diesem Druck — entgegen allen verbalen Energie-Spar-Dekla-
mationen — durch eine forcierte Mengenexpansion nachzukom-
men versuchen; ein verbrauchsförderndes Marketing-Konzept 
und Entscheidungen für den forcierten Ausbau z. B. im Erdgas-

geschäft (mit „leicht" verdienter KA) werden so zur Regel. 
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Dieser expansionsfördernde Effekt der fiskalischen Zwänge 
kommunaler Eigenversorgung wirkt bei Fremdversorgung von 
B-Gemeinden (Versorgung „bis zur letzten Lampe" durch 
überregionale EVU) in indirekter — strukturkonservierender —
Form: Risikolos vereinnahmte Konzessionsabgaben und Kon-
zessionsverträge mit einer Laufzeit von früher zwischen 30 bis 
70 Jahren führten dazu, daß sowohl die Motivation als auch die 
Kompetenz für eine kommunale Eigenversorgung (auf Basis 
von KWK), auch wenn sie für die Bürger und den Gemeinde-
haushalt langfristig vorteilhafter sind, eine Zeitlang auf Null 

abgesunken waren. Ausgelöst durch ein steigendes Umweltbe-
wußtsein, höhere Energiekostenbelastung, auslaufende Kon-
zessionsverträge und eine generelle Revitalisierung kommuna-

ler Selbstverwaltung hat sich diese Situation jedoch in den 
letzten Jahren rasch verändert (siehe unten). 

Da die Tarifkundenerlöse in großen Städten bis max. 20 Pro-

zent mit KA belastet sind, hat die KA — neben ihrer energiepoli-
tisch unerwünschten expansionsfördernden und strukturkon-
servierenden Wirkung — auch noch einen recht beträchtlichen 
unsozialen Verteilungseffekt. 

— Die Subventionierung des ÖPNV: 

Während der Gesamtüberschuß öffentlicher Versorgungsun-
ternehmen 1982 2,420 Mrd. DM (1981: 1,69 Mrd. DM) betrug 
(davon wurden rd. 40 Prozent in reinen Stromversorgungs-
unternehmen erwirtschaftet), lag der Jahresüberschuß bei 
kombinierten Versorgungs- und Verkehrsgesellschaften we-
gen des hohen Defizits beim ÖPNV bei 719 Mio. DM (1981: 
—140 Mio. DM) und bei Eigenbetrieben bei — 753 Mio. DM 
(1981: —758 Mio. DM; vgl. StaBuAmt, FS 2, R. 3, 1987). Nach 

Ansicht des Statistischen Bundesamtes kann davon ausgegan-
gen werden, daß „bei den öffentlichen Versorgungs- und Ver-
kehrsunternehmen der Gedanke der Bedarfsdeckung im allge-

meinen Vorrang vor dem Rentabilitätsdenken hat" (StaBuAmt 
1983, S. 24). Andererseits kann jedoch als Regelfall gesehen 

werden, daß auch in den Gemeinden mit hoher Verlustab-
deckung für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 

unter dem Strich, berücksichtigt man die Gesamtsumme aus 
Energiegewinnen, Konzessionsabgaben und Gewerbesteuer-
zahlungen, stets ein beträchtlicher Finanztransfer an den 
kommunalen Haushalt übriggeblieben ist. 

Gleichwohl bleibt die energiepolitisch bedeutsame Tatsache 
bestehen, daß wegen des „Sachzwangs", die Verluste des 
ÖPNV durch forcierte Energieexpansion ausgleichen „zu müs-
sen" , die Finanzkraft städtischer Querverbundunternehmen 
(inkl. ÖPNV) durch die den Städten wegen fehlender adäqua-
ter Finanzierungsmodelle aufgenötigte Subventionierung des 
ÖPNV aus Energiegewinnen weit geringer ist als die konkur-
rierender privater oder gemischtwirtschaftlicher überregio-
naler Sparten-EVU. 
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C. Die Neuordnung der Energiewirtschaft 

In der Diagnose der Fehlentwicklung insbesondere der Elektrizi-
tätswirtschaft stimmt das hier vorgetragene Konzept mit einigen 
energiewirtschaftlichen Reformkonzepten (z. B. Gröner, 1975) 
überein, nicht jedoch mit ihrer Ursachenanalyse und der vorge-
schlagenen Therapie. Denn die bisherige Reformdiskussion 
basiert beinahe ausnahmslos auf der neoliberalen Wettbewerbs-
theorie, deren wissenschaftlicher Erklärungswert insbesondere 
für die stark monopolisierte Energiewirtschaft grundsätzlich in 
Frage gestellt werden muß und deren politische Quintessenz, der 
apodiktische Ruf nach „Mehr Wettbewerb" und „Privatisierung", 
auf einem gesellschaftspolitischen Glaubensbekenntnis und nicht 
auf wissenschaftlich begründbaren Aussagen beruht. 

Es ist an der Zeit, die Energiewirtschaft nicht nur formell (hinsicht-
lich des Eigentums), sondern hinsichtlich ihres Auftrages auf eine 
wirklich öffentliche, eben kommunalisierte Basis zu stellen, weil 
nur öffentliche, nicht primär an Gewinnerzielung interessierte 
Energiedienstleistungsunternehmen (EDU) fähig sind, ratione lle 
Energienutzung und Bedarfsorientierung zur vorrangigen Richt-
schnur ihrer Unternehmenspolitik zu machen. Auch der Wettbe-
werb ist kein Selbstzweck, sondern nur Mittel zum Zweck. Er 
sollte innerhalb einer Rahmenplanung dort eine kontrollierte 
Rolle spielen, wo es für die Durchsetzung eines ökologisch und 
sozial orientierten Energiesystems nachweislich sinnvoll ist. 

1. Warum kommunale EDU als Basis einer neuen Energiepolitik? 

— Die Kommune bzw. kommunale Zusammenschlüsse sind die 
einzigen Instanzen, wo die Wechselwirkung zwischen Sied-
lungsstruktur und Energieversorgung planmäßig koordiniert 
werden kann: 

Erstens sind das Energieeinsparpotential als „Energiequelle" 
sowie das Biomasse- und Abwärmepotential nur beschränkt 
transportierbar. Zweitens ist der Wärmemarkt mit dem bei wei-
tem überwiegenden Energieeinspar- und Ölsubstitutions-
potential raum- und siedlungstypenspezifisch strukturiert. Zu-
dem ist schon heute die Kommune diejenige Planungsinstanz, 
die durch ihre Versorgungsunternehmen, durch die Bauleit-  
und Stadtentwicklungsplanung, durch Modernisierungs- und 
Sanierungsvorhaben, durch ihren eigenen Gebäudebestand 
und durch ihre Beschaffungspolitik sowie durch die Geschäfts-
politik kommunaler Wohnungsbaugesellschaften wesentliche 
Rahmendaten für den Energieverbrauch und -bedarf setzt. Die 
Erstellung von „Örtlichen/regionalen Energie(versorgungs)-
konzepten" in zahlreichen Städten und Gemeinden ist hierfür 
ein Indikator. 

— Die meisten Reformkonzepte zur Neuordnung der Stromwirt-
schaft gehen explizit davon aus, daß die Mißstände des heu-
tigen „verkrusteten" Stromverbundes durch Intensivierung 
des Wettbewerbs zumindest um (Strom-)Versorgungsgebiete, 
wenn nicht sogar durch direkte Konkurrenz von (Strom-)Anbie-
tern innerhalb von Versorgungsgebieten beseitigt werden kön-
nen. Dabei werden einerseits recht komplexe Wettbewerbs- 
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modelle für reine Stromteilmärkte konstruiert. Andererseits 
wird a  priori  unterstellt, daß privatwirtschaftlich operierende 
EVU öffentlichen Unternehmen in der Effektivität überlegen 

sind. 

Zur theoretischen Begründung zumeist weitreichender Reform-
maßnahmen sind diese Wettbewerbsmodelle jedoch wegen 
zwei grundlegender methodischer Mängel ungeeignet: Sie un-
terstellen zum einen, daß nur verschiedene Formen (z. B. Span-
nungsebenen) von „Elektrizität" statt Dienstleistungen für 
Kraft, Licht, Kommunikation etc. auf „den Strommärkten" als 
Waren gehandelt werden; durch diese auf Erweiterung des 
Stromangebots konzentrierte Sichtweise wird von vornherein 
die effizientere Stromnutzung als „Energiequelle" ausgeblen-
det; andererseits isolieren sie die „Märkte" für Elektrizität 
willkürlich von jenen für Wärmedienstleistungen. Auf diese 
Weise werden diese Modelle zur Apologie des derzeitigen Ver-
bundsystems, weil sie den herrschenden ineffizienten Kraft-
werkstypus — reine Kondensationsstromerzeugung — als Kraft-
werkstechnik verabsolutieren und dessen Ausrichtung auf 
maximalen Stromabsatz und hohe Rendite ohne Berücksichti-
gung von gesamtwirtschaftlich kostengünstigeren Einspartech-

niken und von Kraft-Wärme-Koppelung analysieren. Würden 
die „Versorgungsunternehmen", methodisch korrekt, nicht als 
„Mehrproduktunternehmen für Strom", sondern als Energie-

dienstleistungsunternehmen betrachtet, die Strom und Wärme 
nur als Kuppelprodukt (also in Kraft-Wärme-Koppelung) effi-
zient produzieren können und darüber hinaus auch noch die 
Alternative „Erzeugen oder Einsparen" wi rtschaftlich abwägen 
müssen (vgl. hierzu das Konzept des „Least Cost Planning"), so 
ergeben sich vollständig entgegengesetzte Resultate: Eine pri-
vatwirtschaftliche „Optimierung" und eine reine „wettbewerb-
liche" Organisation der Märkte für Energiedienstleistungen 
wird inakzeptabel; schon der Aufbau eines Heizkraftsystems 
(inkl. Nah- oder Fernwärmenetz) verlangt eine Energienut-
zungsplanung, die nur vor Ort , eben in den Kommunen und 
Kreisen, möglich ist. 

— Die Komplexität der Planungs- und Optimierungskriterien 
gesellschaftlicher Energienutzung erfordert darüber hinaus 
einen „öffentlichen Planungsträger" mit umfassender Sach-  

und Entscheidungskompetenz. Dies gilt bereits für die Phase 
der Konzepterstellung ( „Entdeckungsplanung"), die Daten-
und Informationsbeschaffung sowie für die grundsätzliche 
Festlegung von Zielen und Methoden einer optimalen Energie-
nutzung: In wirtschaftlicher Hinsicht ist grundsätzlich abzu-
wägen zwischen dem spezifischen Aufwand für die Zuführung 
bzw. für die Einsparung einer Energieeinheit. Vor allem ist 
hinsichtlich der Prioritäten eines örtlichen Energiekonzepts 
notwendig, grundsätzlich nach der Strategie zu verfahren: 
„Erst Energieeinsparen (z. B. durch Wärmedämmung), dann 
Rest-Energiebedarfsdeckung." Eine solche umfassende „Opti-
mierung" geht weit über das Selbstverständnis traditioneller 
(auch kommunaler) „Versorgungs " -Unternehmen hinaus. Die-
ses Konzept verlangt, gerade weil in der Praxis Zielkonflikte 
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zum einzelwirtschaftlichen Rentabilitätskalkül des konventio-
nellen „Energieverkäufers" auftreten werden, die Planungs-
und Entscheidungskompetenz einer „öffentlichen", nicht pri-
mär an Gewinnerzielung orientierten Instanz. Vor allem ist 
diese „Optimierung" nur in zweiter Linie ein „technisches" 

Problem und primär ein Prozeß sozialer Interaktion; dieser 
erfordert — gerade auf der Grundlage steigender Vergesell-
schaftung des Energiesystems und unter Abwägung der unter-
schiedlichen sozialen Interessen z. B. von Tarif- und Sonderver-
tragskunden — mehr öffentliche Kontrolle, Transparenz und 
Legitimation im überschaubaren Bereich der Kommune „vor 
Ort". 

— Ein entscheidender Punkt für die Umsetzung dieses Reform-
konzepts ist, daß die umfassendere Abwägung und Nutzungs-
orientierung energiepolitischer Entscheidungen vorrangig eine 
institutionelle Reform „der Angebotsseite" erfordert, die mit 
aktiven Beratungs- und Fördermaßnahmen für rationellere 
Energienutzung „auf der Nachfrageseite " des Energiesystems 

flankiert und verbunden werden muß. 

Dies folgt schon daraus, daß Elektrizitäts- und zunehmend 
auch Wärmesysteme durch die Leitungsgebundenheit stärker 
„angebotsbestimmt" sind und daß die Wahl- und Ausweich-
möglichkeiten von Energieverbrauchern sowie die Energie-
sparfähigkeit der Hauptverbrauchergruppe auf dem Nieder-
temperatur-Wärmemarkt, der Mieter, prinzipiell begrenzt sind. 

Dies folgt aber insbesondere auch aus den zahlreichen Hemm-
nissen, die die praktische Umsetzung wirtschaftlicher Einspar-
potentiale im marktwirtschaftlichen Selbstlauf wirksam verhin-
dern. Diese Hemmnisse für eine rationelle Energienutzung sind 
in zahlreichen Studien (z. B. Hennicke u. a. 1985; ISI 1987) und 
Energiekonzepten beschrieben worden. Hier kann nur auf 
einige der herausragenden strukturellen „Markt"-Einfüh-
rungshemmnisse hingewiesen werden, um den Handlungsbe-
darf für eine offensive Energiesparförderung vor Ort besonders 
zu betonen. 

Die Hemmnisse für die Markteinführung von mehr Energieeffi-
zienz resultieren zum einen aus der unterschiedlichen Markt-
position von wenigen großen Energieanbietern und Millionen 
von Energieverbrauchern (den potentiellen Nachfragern von 
Energiesparinvestitionen); dadurch wird die theoretisch inten-
sive Substitutionskonkurrenz zwischen Energie und Effizienz 

(Kapital) erheblich abgeschwächt: 

Erstens ist die Marktposition von Energieanbietern de facto 
schon durch ihre höhere Finanzkraft, Liquidität, Marktüber-
sicht und Planungskompetenz in der Regel ungleich gewich-
tiger als die der Nutzer (Ausnahme: industrielle Großab-
nehmer). 

Zweitens ist die Investitionspolitik der Anbieter der öffent-
lichen Energieversorgung durch ein rechtliches Regelgeflecht 
(Ausnahmebereiche nach § 103 GWB) und durch die hierdurch 
verstärkte marktbeherrschende Stellung (Gebietskartelle) 
sowie durch privilegierten Aktionsparameter [z. B. bei der 
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Preis-, Tarif- und (Einspeise-)Vergütungspolitik] auch de jure 
gegen sonst übliche Marktrisiken abgesichert. 

Dadurch können die öffentlichen Energieanbieter z. B. bei der 
Kraftwerksplanung mit langen Planungs- und Bauzeiten ope-

rieren und mit Amortisationszeiten von 20 bis 25 Jahren kalku-
lieren, die Industrie z. B. dagegen in der Regel nur mit drei bis 
fünf Jahren. 

Zum anderen unterscheiden sich auch die einzelnen Verbrau-
cher wesentlich hinsichtlich der Marktstellung und der Fähig-
keit, Einsparinvestitionen wahrzunehmen und zu finanzieren: 

Anders als Industriebetriebe verfügen Handwerksbetriebe und 
private Haushalte über nur geringere Marktübersicht und sind 
ohne systematische Beratung häufig zur Erfassung und Beur-
teilung der Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen rationellerer 

Energienutzung nicht in der Lage. Für öffentliche Investoren 
ergeben sich bereits aus haushaltsrechtlichen Gründen 
(Trennung von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) sowie 
wegen mangelnder Liquidität systematische Hemmnisse bei 
der Finanzierung auch sehr wirtschaftlicher Energiesparmaß-

nahmen. Subjektive und objektive Amortisationszeiten bei 
Maßnahmen rationellerer Energienutzung klaffen daher insbe-

sondere bei privaten Haushalten, Kleinbetrieben und öffent-
lichen  Körperschaften weit auseinander. 

Da das Energiepreisniveau im Vergleich zu Beginn der 80er Jahre 
heute noch immer bei etwa der Hälfte liegt, werden die beschrie-
benen Hemmnisse zusätzlich verschärft und der vom Markt aus-
gehende autonome Sparanreiz weiter herabgesetzt. Andererseits 
hat sich die Notwendigkeit einer forcierten staatlichen Einspar-
politik durch den drohenden Treibhauseffekt dramatisch ver-
schärft (vgl. Enquete 1988). Dies macht folgende Abschätzung 
deutlich: Wenn in einer Phase der Ölpreisexplosion um gut das 
Siebenfache (von 1973 = 82 DM/t auf 1985 = 622 DM/t), d. h. eine 
reale Verfünffachung des Preisniveaus) und in Verbindung mit 
einer prozyklischen Energiepolitik der Energieverbrauch von 
1973 bis in die 80er Jahre „nur" bei rd. 380 Mio. t SKE in etwa 
konstant gehalten und die CO 2-Emissionen gegenüber dem Jahr 
1973 (rd. 870 Mio. t) auf etwa 770 Mio. t (1987) — also um rd. elf 
Prozent — abgesenkt werden konnten, wie soll dann in den näch-
sten zehn Jahren — bei derzeit drastisch gesunkenen Ölpreisen 
und passiver Energiepolitik — eine CO 2-Reduktion von vielleicht 
40 % (nach Bach 1989) erreicht werden? Die Mobilisierung und 
Förderung der rationelleren Energienutzung ist daher auch für die 
bisherigen reinen Energieanbieter zum zentralen „öffentlichen 
Auftrag" und für die Energiepolitik zur vorrangigen Aufgabe 
geworden. 

Im Rahmen kommunaler Energiekonzepte und durch Energie-
politik „vor Ort" kann einerseits die Investitionstätigkeit kommu-
naler EVU direkt in die volkswirtschaftlich effizienteste Kapital-
anlage (Angebotsausweitung und/oder Einsparung) gelenkt wer-
den. Eine integrierte Energiesparpolitik muß andererseits auch 
darauf gerichtet sein, die Substitutionskonkurrenz zwischen Ener-
gieeinspar- und Erzeugungsinvestitionen systematisch zu fördern. 
Dies ist vor allem durch Information, Beratung und Förderung 
beim Verbraucher vor Ort möglich. Vor allem kommt es darauf an, 
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die Vornahme von Einsparinvestitionen durch zielgruppenspezi-
fische Beratung und u. U. Förderung dann zu stimulieren, wenn 
sie im Zuge ohnehin anstehender Erneuerungs- oder Sanierungs-

maßnahmen am billigsten ist. All dies verlangt ein kleinräumiges 
und den örtlichen Bedingungen angepaßtes Beratungs- und För-

derkonzept. 

2. Der neue Inhalt des „Versorgungs" -Auftrages: Energiedienst-

leistungen 

Eine der entscheidenden Voraussetzungen für die Durchsetzung 
einer sozial und ökologisch orientierten Energiepolitik ist der 

Wandel der Geschäftspolitik und der Unternehmensziele der 
Energieanbieter. Mit einer „Renaissance der Stadtwerke" ist es 
nicht getan, da auch traditionell geführte Stadtwerke ihre örtliche 

Monopolposition z. B. bei der Investitions- und Tarifpolitik nicht 
weniger aggressiv ausnützen als überregionale private oder ge-

mischtwirtschaftliche Energiekonzerne. 

Einige, die die Notwendigkeit einer Strukturreform und die hier-
mit angestrebte ökologische und soziale Zielsetzung durchaus für 

richtig halten, werden daher den hier geforderten Weg, die 
Rekommunalisierung, mit Skepsis betrachten. Diese Skepsis ist 
beider derzeitigen Funktionsweise des Energiesystems verständ-

lich. Innerhalb der 'skizzierten veränderten Rahmenbedingungen 
ist jedoch der Wandel vom EVU zum EDU nicht einfach utopi-
sches Postulat, sondern ein prinzipiell durch Bürgerbeteiligung 
und demokratische Abstimmung durchsetzbarer Weg (vgl. hierzu 
ÖKO-Institut/HMWT 1989; Bremer Energiebeirat 1989). Entschei-

dend ist allerdings, 

1. welchen konkreten Inhalt dieser neue „Versorgungs"-Auftrag 

bekommen soll, 

2. ob die damit anvisierte neue Geschäftspolitik innerhalb existie-

render Rahmenbedingungen realisierbar ist und 

3. wie ein solcher gesetzlich neubestimmter Auftrag gegenüber 

bestehenden EVU überhaupt durchgesetzt werden kann. 

Offensichtlich hängt die Beantwortung dieser Fragen insbeson-
dere auch mit der Organisationsform der, „Energiemärkte" in 

der Bundesrepublik Deutschland zusammen. 

a) Das Marktkonzept in der Energiewirtschaft 

In stofflicher Hinsicht sind bestimmte Mengeneinheiten von 
Energieträgern (z. B. Kilowattstunden Strom, Kubikmeter 
Erdgas) die Handelsobjekte und nicht einfach „Energie". 

Trotzdem verweist der physikalische Beg riff „Energie" auf 

eine bedeutsame Eigenschaft von Energieträgern: die physi-
kalisch-technische Austauschbarkeit verschiedener Ener-
gieträger bezüglich der Umwandlung in die gleiche Ener-
gieform, z. B. Wärmeenergie. Denn die Nutzer von Energie 
sind nicht am „Verbrauch" von Kilowattstunden interessiert, 
sondern an bestimmten „Dienstleistungen" , die mittels 
Energieträgereinsatzes realisiert werden können, z. B. 
warme Wohnung, Beleuchtung, Kommunikation. 
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Die gleiche Dienstleistung kann aber mit sehr unterschied-
lichem Energieträgereinsatz und verschiedenen Umwand-

lungstechnologien realisiert werden: Um ein Haus auf eine 

konstante Raumtemperatur von 20 Grad zu erwärmen, kön-
nen im Jahresdurchschnitt mehr als 30 1 Heizöl pro m2  oder 

auch weniger als 7 1 pro m2  notwendig sein, je nachdem, ob 
das Haus schlecht oder nach dem Standard eines „Nie-

dńgenergiehauses" (vgl. Hessisches Ministerium  für Wirt
-schaft und Technik 1989) wärmegedämmt und heizungs-

technisch optimiert wurde. Die Menge an Energieträgern, 

die zur Bereitstellung einer bestimmten Energiedienstlei-
stung (EDL) eingesetzt werden muß, hängt also entschei-
dend von der Effektivität der Nutzungstechnologie — dem 

Wirkungsgrad — ab. 

Kann der Wirkungsgrad der Umwandlungstechnologie ver

-
bessert werden, kann entweder ein gegebenes .Dienstlei-
stungsquantum (z. B. Beheizung eines Quadratmeters 
Wohnfläche auf 20 Grad) mit geringerem Energieeinsatz 
befriedigt  werden, oder ein wachsender Dienstleistungsbe-
darf kann im Ausmaß der Wirkungsgradverbesserung mit 
dem gleichen Energieträgereinsatz gedeckt werden wie zu-
vor. So verstanden, ist in der Tat Energiesparen eine neue 
„Energiequelle". 

Der Energienutzer fragt also eigentlich eine Energiedienst-
leistung nach, die stofflich aus einem „Paket" resultiert: 
einer bestimmten Energieträgermenge und der dazu gehöri-
gen Nutzungstechnologie. Aber die reale Organisa tion „der 
Energiemärkte" sieht anders aus: Weder verfügt der Nutzer 
von Energie (z. B. der Mieter) immer über die Nutzungstech-

nologie (Art  und Qualität der Heizung bzw. des bauphysika

-

lischen Zustandes des Gebäudes bestimmt der Eigentümer), 
noch bieten die „Energie(träger)verkäufer" (die EVU) die 
optimale Nutzungstechnologie an. Ganz im Gegenteil: Ein 

beträchtlicher Teil des derzeitigen Geschäfts von EVU be-
steht gerade darin, daß Energieträger unnötig verschwendet 
werden, weil die Nutzungstechnologie nicht dem Stand der 

Technik entspricht. 

Es ist von daher notwendig, die „Energiemärkte" nicht nach 
Energieträgern, sondern nach der Verwendungsart (also der 
zu erbringenden EDL) und den technischen Subs titutions-
und ökonomischen Konkurrenzbeziehungen zu klassifi-

zieren: 

Analysiert man die realen Konkurrenzbeziehungen und ins-
besondere die Energiepreis- und Tarifstrukturen der Ener-
giewirtschaft etwas genauer, stößt man auf das Phänomen 
der Marktspaltung und auf eine erhebliche Preisdifferenzie-

rung zwischen Verbrauchergruppen; so zahlen z. B. die Son-
dervertragskunden (in erster Linie die Industrie) auf allen 
Energiemärkten durchschnittlich weit geringere Preise als 
die Tarifkunden. Diese bestehende Marktsegmentierung 
kann nicht von der Angebots- und Kostenseite begründet 
werden, sondern wird von der Nachfrageseite her bestimmt: 
Wesentliche Gründe für die Segmentierung sind die tech- 
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nischen Ausweichmöglichkeiten der Abnehmer und deren 
ökonomische und juristische Realisierbarkeit, die ökonomi-
sche Macht und das politische Gewicht der einzelnen Nach-
frager (Nachfragergruppen). Unter Berücksichtigung dieser 
Faktoren lassen sich die oben genannten Märkte in vier 
Teilmärkte aufgliedern, auf denen den EVU — auch juri-
stisch — eine ausgeprägte Preisdifferenzierung zwecks Ge-

winnmaximierung gestattet ist. 

— Der Wärme- bzw. Kraftmarkt für Sondervertragskunden: 

Große Industriebetriebe haben vielfältige Möglichkeiten, ihren 
Bedarf an Energie mit unterschiedlichen Technologien und 
Energieträgern zu befriedigen.  Da diese Betriebe  theoretisch 
und praktisch die Kosten eigener Strom- und Wärmeerzeugung 
(getrennt oder in gekoppelter Erzeugungsweise) mit der Alter-

native — Fremdbezug von einem EVU — exakt zu vergleichen in 
der Lage sind, herrscht auf diesen beiden Teilmärkten starke 
(teilweise sogar direkte) Konkurrenz zwischen allen Energie-
trägern. Die Entscheidung für Fremdbezug ist prinzipiell nur 
dann rational, wenn — Indifferenz hinsichtlich anderer Faktoren 

wie z. B. Versorgungssicherheit, Flexibilität etc. vorausgesetzt — 

der  Fremdbezug auf Dauer billiger ist als Eigenerzeugung. Auf 
dem Kraftstrommarkt hat dies einschneidende Konsequenzen 
sowohl für die Investitions- als auch die Preispolitik der EVU: 
Will ein EVU einen großen Industriebetrieb als Stromkunden 
gewinnen, so muß es mit seinem relativ teuren Strom (in der 
Regel) aus einem Kondensationskraftwerk den relativ preis-
werten Strom (und indirekt auch die Wärme) aus industrieller 
Kraft-Wärme-Koppelung unterbieten. Eine kostenechte Preis-
unterbietung durch das EVU wäre nur dann möglich, wenn 

— die zusätzlichen Stromsystemkosten durch Antransport und 
Verteilung an den Industriebetrieb durch eine entsprechende 
Kostendegression größerer Kraftwerksblöcke überkompensiert 
würden und 

— der Prozeßwärmebedarf des Industriebetriebes z. B. durch ein 
eigenes Heizwerk zu den gleichen Kosten befriedigt  werden 
könnte wie durch ein Heizkraftwerk. Dies ist jedoch in der 
Regel nicht der Fall. 

— Wärme- bzw. Kraftmarkt für Tarifkunden: 

Auf dem Heiz-Wärmemarkt für Tarifkunden herrscht eine 
gewisse eingeschränkte Substitutionskonkurrenz und Aus-
weichmöglichkeit gegenüber dem leitungsgebundenen Ener-
gieträgerangebot. Einschränkungen ergeben sich zum einen 
daraus, daß der Übergang zu einem anderen Energieträger zu-
meist an den Ersatz der Umwandlungstechnologie gebunden 
ist, über die häufig nicht der Nutzer (Mieter), sondern der 
Eigentümer verfügt. In manchen Städten wird die Substitu-
tionskonkurrenz in Neubaugebieten durch ein Verbrennungs-
verbot fester und flüssiger Brennstoffe (also Kohle, Holz, HEL) 

eingeschränkt. 

Auf dem Tarifkunden-Markt für Kraft, Licht und Kommunika

-

tionszwecke ist Strom praktisch konkurrenzlos; da somit jedes 
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Haus heute einen Stromanschluß hat, ergibt sich auch ein 
„natürlicher" Konkurrenzvorteil für Heiz- und Kochstrom. In 
den 70er Jahren hat dies die EltVU zu folgendem eindeutigen 
Werbespruch veranlaßt: „Strom kommt sowieso ins Haus, nutz 
es aus." Soll diese willkürliche, nicht kostenverursachungsge-
rechte Segmentierung der Märkte durch die Preispolitik der 
EVU verhindert werden, ist der Übergang zu einer auf dem 
Grenzkostenprinzip aufbauenden Preispolitik unumgänglich 
(Einführung eines linearen zeitvariablen Tarifs; vgl. den Antrag 
der Fraktion DIE GRÜNEN, Drucksache 11/2079 vom 31. März 

1988). 

b) Märkte für Energiedienstleistungen und „gespaltener 

Markt" 

Auch aus der  Tatsache, daß die Energienutzer „eigentlich" 
Energiedienstleistungen nachfragen, also an dem „Paket" 
Energieträger-Nutzungstechnologie interessiert sind, müs-
sen Konsequenzen für die Organisation der Märkte gezogen 
werden. In der Phase des extensiven Energieverbrauchs (bis 
zu den beiden Ölpreiskrisen der 70er Jahre) war diese „ver-
bundene" Nachfrage nicht so bedeutsam, weil im wesent-
lichen die Verschiebungen zwischen den Energieträgerprei-

sen (z. B. zwischen Öl und Kohle) Substitutionsprozesse aus-
lösten. Nachdem sich aber in den 70er Jahren das gesamte 

reale Energiepreisniveau gegenüber dem Preis von Kapital 
im Trend beträchtlich erhöht hat, ist die Substitution zwi-
schen Energieträgern gegenüber der Substitution von Ener-

gie durch Kapital eher zweitrangig. In einer solchen Um-
strukturierungsphase des gesamten Energiesystems, von der 
extensiven zur intensiven Energienutzung, wird die Art und 
Organisationsform der Entscheidung über das genannte 
„Paket" äußerst bedeutsam. Konkret: War für den Industrie-
betrieb der 50er und 60er Jahre z. B. die Entscheidung Kohle 
oder Öl grundlegend, so ist es heute die Entscheidung zu 
mehr Energieeinsatz oder Investitionen in Wärmerückge-
winnung, Abwärmenutzung etc. Analog stellt sich theore-

tisch für jeden Heizenergienutzer die Alternative optimale 
Wärmedämmung (inkl. wärmetechnischer Optimierung der 
Heizungsanlage) oder Energieeinsatz. 

Es zeigt sich nun, daß in einer solchen Phase des Struktur-

bruchs die häufig behauptete optimale Allokationsfunktion 
„der Energiemärkte" vollends fragwürdig wird, zumindest 
was das Tempo der Umstrukturierung angeht. Vom Stand-
punkt optimaler Allokation der Ressourcen wäre es zweifel-
los erforderlich, vor jeder Entscheidung über Investitionen in 
zusätzliche Energieversorgung nicht nur die Wirtschaftlich-
keit verschiedener Erzeugungsalternativen zu überprüfen, 
sondern beim jeweiligen Energiepreisniveau zunächst die 
Frage zu beantworten, ob der gleiche gesellschaftliche Nutz-
effekt durch Investition in energiesparende Nutzungstech-
nologie (z. B. Wärmedämmung) mit kürzeren Amortisations-
zeiten erreichbar ist. Wirtschaftlichkeitsvergleiche auf die-
sem theoretisch notwendigen Abstraktionsniveau zeigen, 
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daß derzeit alles für die Kapitalanlage in intensivere Ener-
gienutzung spricht. Für überzeugte „Marktwirtschaftler" 

müßte es daher eigentlich ernüchternd sein festzustellen, 
daß die realen „freien Märkte" die Kapitalströme derzeit 
eher in die entgegengesetzte ineffiziente Richtung — Ausbau 

der Versorgung — lenken. 

Es sind diese strukturellen Markthemmnisse, die „Energie-

sparen" heute zur „öffentlichen Aufgabe" von EDU und 
Energienutzungsplanung zum Kernbereich kommunaler 
Selbstverwaltung machen. Der bequeme Standpunkt tradi-
tioneller EVU, „die Verbraucher sind für Energieeinsparen 
zuständig, ein EVU für die Versorgung" ist heute weder 
unter sozialen noch unter ökologischen und gesamtwirt-
schaftlichen Aspekten weiter akzeptabel. 

3. „Least Cost Planning" 

Das Interesse des Nachfragers von Energiedienstleistungen ist, 
das „Paket" aus Energie und Umwandlungstechnologie möglichst 
kostenoptimal einzukaufen. Um dieses Bedürfnis in die Realität 
umsetzen zu können, muß der Nutzer jedoch derzeit auf minde-
stens zwei, häufig sogar auf drei oder mehr Märkten einkaufen: 
Vom EVU bezieht er auf dem „Energiemarkt" Kilowattstunden, 
wobei dessen traditionelles Interesse ist, ihm so viel wie möglich 
zu verkaufen. Beim Gerätehändler kauft er auf dem „Haushalts-
gerätemarkt" z. B. einen Kühlschrank, wobei dessen Interesse ist, 
ihm eher das gewinnstärkste als das energieeffizienteste Gerät zu 
verkaufen. Geht es um komplexere „Pakete", wie den Bau eines 
Hauses, muß der Nutzer noch auf dem „Informations- und Kapi-
talmarkt" Beratungs- und Finanzierungsleistungen einkaufen, 
weil er z. B. keinen Überblick über aktive und passive Solarener-
gienutzung, Wärmedämmaßnahmen oder Finanzierungsmöglich-
keiten besitzt. 

Die Zahl der beteiligten Märkte/Akteure und die Komplexität der 
Informationsbeschaffung steigt weiter, wenn das Konzept der 
Energiedienstleistung nicht nur auf Einzelobjekte (z. B. Häuser), 
sondern auch auf Versorgungsgebiete und auf ganze Volkswirt-
schaften übertragen wird. So wie die Energiedienstleistungen 
Wärme, Kraft etc. für ein Haus stets simultan durch Zuführung 
und Einsparung von Energie beschafft werden können, so besteht 
für ein EVU oder für eine Region/Volkswirtschaft die Möglichkeit, 
einen bei einigen Verbrauchern zuwachsenden Strombedarf 
durch einen Kraftwerksneubau bzw. Strombezug oder durch 
planmäßige Einsparprogramme (effizientere Nutzung) bei den 
bisherigen Verbrauchern abzudecken (so gesehen, ist Einsparen 
tatsächlich eine „Energiequelle"). 

Bei dieser systemanalytischen Sichtweise ändert sich auch das 
wirtschaftliche Optimierungskriterium auf allen Ebenen des Ener-

giesystems: Nicht Energie, sondern Energiedienstleistungen müs-
sen „so billig wie möglich" erstellt werden. Es nützt dem Haus-
eigentümer nichts, wenn der Preis einer Kilowattstunde billig, 
seine Energierechnung für das völlig ungedämmte Haus aber 
hoch ist. 
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Da aber für Energiedienstleistungen bisher noch kaum Märkte 
bestehen (Ansätze hierzu existieren z. B. in Saarbrücken und 
Rottweil), muß sich der einzelne Nutzer aus den Marktparametern 
auf unterschiedlichen Märkten quasi selbstgestrickt sein Gesamt-
kostenoptimum ermitteln. Hierzu sind einzelne Verbraucher häu-
fig allein nicht in der Lage (z. B. private Haushalte) und die 

Energieanbieter derzeit oft nicht bereit, weil dieses Gesamtopti-
mum scheinbar stets ihrem p rivaten Verkaufsinteresse wider-
spricht. 

Zur theoretischen Erfassung und praktischen Umsetzung von 

Märkten für EDL wurde in den USA das Konzept des „Least Cost 
Planning" entwickelt (vgl. Hennicke 1989). 

Das Konzept des „Least Cost Planning" ( „Minimalkosten-Pla-
nung") bildet für die Theorie und Praxis der energiewirtschaft-
lichen Reformmaßnahmen in den USA und neuerdings auch für 
die Klimastabilisierungspolitik (vgl. den Gesetzentwurf von 
C. Schneider u. a. „Global Warming Prevention Act") ein Kern-

stück: Kurz zusammengefaßt handelt es sich hierbei um eine auf 
allen Stufen der Energiewi rtschaft (Einzelobjekte; Versorgungs-
gebiete bzw. -systeme; Regionen) sowohl für Elektrizität als auch 
andere Energieträger einsetzbare Methode der systematischen 
„Entdeckungsplanung" und um ein wirtschaftswissenschaft liches 
Konzept für eine operationalisierte Bewertung und Entschei-

dungsvorbereitung für Investitionsalternativen des Angebots oder 
der Einsparung von Energie. 

Für die Praxis der Regulierung und der Unternehmensplanung 

stellt sich vor allem das grundsätzliche Problem, wie die auch 
nach der neoklassischen Wettbewerbstheorie zwingend gebotene. 
systematische Abwägung „Einsparen oder Zubauen" auch zum 
selbstverständlichen Bestandteil der Unternehmensphilosophie 
von „Versorgungs"-unternehmen gemacht werden kann. Insbe-
sondere fragt sich, inwieweit die Alternative „Einsparen oder Zu-
bauen" mit einer vorwiegend gewinnorientierten Geschäftspolitik 

eines EVU vereinbar ist. Dies Problem stellt sich in den USA mit 
etwa drei Vierteln privaten EltVU (investor owned) eher noch 

schärfer als in der Bundesrepublik Deutschland. 

Das Konzept des „Least Cost (Utility) Planning" auf diese Frage-
stellung angewandt bedeutet, daß Maßnahmen rationellerer 

Energienutzung auf der Nachfrageseite als Ressourcen betrachtet 
werden, derer sich die bisherigen reinen Energieverkäufer bei der 
Beschaffung von Energie im Prinzip ebenso bedienen können wie 

bei der Errichtung neuer Erzeugungskapazitäten. Man spricht 
auch von einer Planung, die die Angebots- und Nachfrageseite 
des Energiemarkts konzeptionell integriert und dabei versucht, 
eine Minimalkostenkombination („cost effective”) von Zubau-
und Einsparmaßnahmen zu erreichen. 

Auch bei der Unternehmensplanung von EVU, bei der Erstellung 
und Umsetzung von örtlichen und regionalen Energiekonzepten 

(in den USA spricht man zutreffender und mit weniger ideologi-
schen Scheuklappen schlicht von „energy planning") sowie ins-
besondere auch für die Theo rie und Praxis der öffentlichen Ener-
gieaufsicht in der Bundesrepublik Deutschland sollte das metho- 
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dische Konzept des „Least Cost Planning" (LCP) einen zentralen 
Stellenwert einnehmen — unabhängig davon, wieweit sich die 
konkreten Versorgungsstrukturen, Einsparpotentiale, Energie-
preise und Regulierungsformen in den USA von denen in der Bun-
desrepublik Deutschland unterscheiden. 

Ein Schlaglicht für die energie- und umweltpolitische Relevanz 
ergibt sich aus der folgenden, aus dem LCP-Konzept abgeleiteten 
Maxime, die in den USA zunehmend die Regulierungspraxis be-

stimmt:. Solange die langfristigen Grenzkosten einer Kilowatt-
stunde Strom teurer sind als die Grenzkosten zu ihrer Einsparung, 
darf kein neues Kraftwerk gebaut und müssen die Investitionen in 

der Elektrizitätswirtschaft in Maßnahmen der rationelleren Ener-
gienutzung gelenkt werden. A. Lovins hat hierfür die populäre 

Formulierung „NEGAWatt statt MEGAWatt" geprägt. 

Es muß davon ausgegangen werden, daß in den 80er Jahren in 

der Bundesrepublik Deutschland zumindest kein Kraftwerk reiner 
Stromerzeugung (Kondensationskraftwerk) mehr hätte geneh-
migt werden dürfen, wenn bei der Investitionskontrolle nach § 4 

EnWG nach diesem Kriterium der Kosteneffektivität (d. h. gesamt-

wirtschaftlich „so billig wie möglich") entschieden worden wäre 
(vgl. hierzu die energiewirtschaftliche Begründung des HMUE 
zum Borken-Verfahren, HMUE 1987). Es fragt sich aber generell, 
welche Investitionen in ein zusätzliches Energieangebot noch 
gegen die Grenzkosten der Strom- und Wärmeeinsparung wirt-
schaftlich konkurrieren könnten, wenn das nach dem Konzept des 

LCP erforderliche gesamtwirtschaftliche Abwägungskalkül von 
der Energieaufsicht in der Bundesrepublik Deutschland prakti-
ziert würde (vgl. hierzu auch Jochem 1987; Feist 1987; UTEC/ 

ARENHA 1988). 

Die Anwendung des Konzepts des „Least Cost Planning" wird 
heute in zahlreichen Bundesstaaten der USA (ca. 20) von den 
Public Utility Commissions (PUC) gefordert und den EVU zur 
praktischen Umsetzung vorgeschrieben. Fortgeschrittene Kon-
zepte existieren außer in der Pacific Northwest Region in Nevada, 
in Kalifornien, in Texas, in Florida, in Wisconsin, in New York, in 
Ohio und in Oklahoma (vgl. Wellinghoff/Mitchel 1985; Lovins 
1986; Krause 1988; Flavin/Durning 1988; ACEEE 1988; Clinton 

u. a. 1986; Cavannah 1987, 1988). 

LCP wird allerdings in den USA vor allem dazu entwickelt und 
benutzt, das „Machen" oder „Einsparen" von Elektrizität syste-
matischer daraufhin zu vergleichen, welches die kosteneffek-
tivere Methode der Beschaffung von Elektrizität darstellt; wegen 
der weitverbreiteten Stromdirektheizung in Niedrigpreisgebieten 
der USA wird damit zwar ein Teil des Heizenergiemarkts berück-
sichtigt; aber es spricht überhaupt nichts dagegen, das Konzept 
systematisch auf den gesamten Wärmemarkt und auch auf andere 

Energieträger als Strom anzuwenden. 

Auch rein profitorientierte EVU in den USA investieren unter 
besonderen Bedingungen und im wohl verstandenen Eigeninter-
esse in „Einsparkraftwerke ". Mit rationellerer Energienutzung 

Absatzgebiete verteidigen (vor allem gegen die zunehmende 
Konkurrenz industrieller Eigenerzeuger), hohe Verbrauchszu- 
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wächse und damit steigende Grenzkosten „wegsparen", lange 
Bauzeiten und Planungsunsicherheit bei Großkraftwerksprojek-
ten vermeiden, mehr Flexibilität gegenüber unerwarteten Be-
darfsentwicklungen, teure Lastspitzen in die billigeren Lasttäler 
verlagern, das Image verbessern sowie mehr soziale und poli-
tische Akzeptanz für private  Energiemonopole herstellen — sind 
hierfür die herausragenden Motive. Allerdings ist dieser Wandel 
der Unternehmenspolitik nur durch starken Druck von Verbrau-
chern, Umweltschützern und Aufsichtsorganen sowie durch inno-
vative Gesetze möglich geworden. Gibt es auf Grund von Über-

kapazitäten keinen aktuellen profitablen Anreiz für Einsparpro-
gramme mehr, fa llen rein gewinnorientierte Energiemonopole 
(ohne starken öffentlichen Druck) allerdings leicht wieder in den 
alten Trott der Verkaufsförderung zurück [so z. B. derzeit das einst 
innovative, größte kalifornische EVU, die Pacific Gas and Electric 
.(PG&E)]. 

Es ist generell auch bei „progressiven" amerikanischen EVU in 

der Regel keineswegs so, daß die Ökologie Vorrang vor der Öko-
nomie erhält. Die einst wegweisenden kalifornischen EVU gaben 
z. B. 1986 im Schnitt nur etwa zwei Prozent ihrer Umsatzsumme 
für Energiesparprogramme aus (vgl. CPUC 1987). Umweltschutz, 
Ressourcenschonung, rationellere Energienutzung nicht soweit 
wie möglich, sondern so weit wie profitabel — heißt noch immer 
die Devise der meisten EVU. 

Das LCP-Konzept hat verständlicherweise vor allem dort eine 
hohe Überzeugungskraft, wo gegenüber einer unbeweglichen 
„Trend" -Politik der Nachweis geführt werden kann, daß eine ge-
wisse Bandbreite von Optionen existiert, wo die profitableren 
Methoden auch die ökologisch verträglicheren sind. Dies ist häu-
fig dann der Fall, wo es um das Wegsparen hoher Verbrauchszu-
wächse und damit um die Vermeidung kostspieliger Kraftwerks-
neubauten geht. In dieser Situation gewinnen alle beteiligten Ak-
teure an einer Einsparpolitik. Die energiepolitische Brisanz des 
LCP-Ansatzes liegt darin, daß er eine Theorie und Praxis öffent-
licher Regulierung zu begründen erlaubt, die sich wenigstens am 

Maßstab marktwirtschaftlicher Kosteneffektivität orientiert und  
sich nicht nur auf die „Bandbreite von Einsparoptionen" einengen 
läßt, die für EVU betriebswirtschaftlich profitabel sind. 

Gerade in einer mehr öffentlich gebundenen und in der Perspek-
tive rekommunalisierten Energiewirtschaft in der Bundesrepublik 
Deutschland könnte das LCP-Konzept daher eine noch größere 
Rolle spielen als derzeit in den USA. Zusätzliche Kriterien einer 
sozial-, umwelt- und klimaverträglichen Energienutzung lassen 
sich in das LCP-Konzept integrieren und um so leichter umsetzen, 
je direkter die Unternehmens- und Investitionspolitik der EVU im 
öffentlichen Interesse beeinflußt werden kann. 

Der wichtigste Unterschied zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und den USA hinsichtlich einer erfolgreichen Umset-
zung von EVU-initiierten Einsparprogrammen besteht beim Ener-
gierecht und dem System der Regulierung. Vor allem die umfas-
sende Kontroll- und Planungskompetenz und die umfangreichen 
sachlichen sowie personellen Ressourcen einiger beispielhafter 
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öffentlicher Regulierungsinstitutionen (z. B. einige Public Uti lity 
Commissions) in den USA schaffen erst die Voraussetzung für 
eine wirksame Umsetzung von LCP gegenüber den Energiemono-

polen (vgl. 8. und 9.) 

4. Energiedienstleistungsunternehmen (EDU) 

Aus der Analyse der „Energiemärkte" und dem Konzept der 

Energiedienstleistungen ergibt sich, daß ein EDU sich in vier 
grundsätzlichen Punkten von der Geschäftspolitik traditioneller 

Stadtwerke unterscheiden muß: 

— Bedarfs- statt Erwerbsprinzip: 

Es ist unter Hinweis auf die inakzeptablen gesellschaftlichen 
Folgen expansiven Energieverbrauchs begründet worden, 
warum das private Geschäft mit der Ware Energie heute prinzi-
piell in Frage gestellt werden muß. Dies gilt auch für kommu-
nale Unternehmen, die dieses Geschäft als „öffentlichen 
Zweck" betreiben, wenngleich natürlich nicht verkannt wird, 
daß die Finanzierung sozial nützlicher kommunaler Aufgaben-
bereiche (z. B. des ÖPNV) aus Energiegewinnen qualitativ von 
der Gewinnverwendung privater oder gemischtwirtschaftlicher 
EVU verschieden sein kann. Die Realität zeigt aber: Energie-
expansion nach dem Erwerbsprinzip, also z. B. auch zum „fis-

kalischen" Zweck der Gewinn- und Überschußerzielung und 
Erwirtschaftung von Deckungsmitteln für die Kommunalhaus-
halte, ist heute ökologisch und sozial weder vertretbar noch 
notwendig. EDU können ihre Unternehmenssubstanz dadurch 
sichern, daß sie Energiedienstleistungen, Angebote über Ener-
giezuführung und -einsparung kostendeckend (oder auch zu 
„angemessenem Gewinn", wenn es die Bürgermehrheit so be-
schließt) als „Pakete" für die Bürger bereitstellen. Ansätze in 
anderen Ländern (USA, Schweiz, Skandinavien), aber auch in 
der Bundesrepublik Deutschland (z. B. Saarbrücken; Rottweil; 

Bremer Energiebeirat 1989; Öko-Institut/HMWT 1989) sind 
hierzu vorhanden. Angesichts des noch auf Jahrzehnte nicht 
ausgeschöpften Ölsubstitutionspotentials gibt es keinen zwin-
genden ökonomischen Grund, warum ein EDU nicht sowohl 
planmäßig den Energiebedarf senken (über entsprechende 
Einsparberatung und -förderung) als auch den Restenergiebe-
darf über leitungsgebundene Energieträgersysteme (insbeson-
dere Nah- und Fernwärme) decken könnte (vgl. das Projekt 
„Stadtwerke der Zukunft" des Bremer Energiebeirats 1989). 

— Nutzungs- statt Angebotsorientierung: 

Die Nutzungsorientierung schließt immer die Gesamtoptimie-
rung hinsichtlich Energiezuführung und -einsparung ein und 
erkennt gerade auch die Einsparung von Energie als eine zu-
mindest gleichrangige „öffentliche Aufgabe" neben der Ver-
sorgung an. Von großer Bedeutung sind hierfür z. B. kommu-
nale Wärmedämmprogramme für Mietwohnungen mit warm-
mietenneutralem Förderkonzept (d. h. keine Luxusmodernisie-
rung, sondern gefördert wird nur, wenn die Energieeinsparung 
durch Wärmedämmung größer ist als deren Steigerungseffekt 
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auf die Kaltmiete — also wenn die Warmmiete nicht steigt!). 
Energieeinsparung als „öffentliche Aufgabe" umfaßt aus-

drücklich die möglichst billige, versorgungssichere, ökologisch 
und sozial verträgliche Versorgung insbesondere auch der 
Haushaltskunden mit Energiedienstleistung — gemäß dem Prin-
zip: „Kein Abschluß eines Versorgungsvertrages, ohne umf as

-

sende Beratung und konkrete Projektierung (u. U. finanzielle 
Förderung) von Energieeinsparmöglichkeiten" 

Die explizite Bezugnahme auf die Haushaltskunden geht von 
der Tatsache aus, daß gerade im Mietwohnungsbereich das 
größte, aber über „den Markt" allein nicht aktivierbare Ein-

sparpotential vorhanden ist und der überwiegende Haushalts-
bedarf nach billiger Wärme-Dienstleistung (mittels Heizkraft-

werken und Nahwärmekonzepten) bei weitem unbefriedigt ist. 

— Demokratisierung statt unternehmerischer Verselbständigung: 

Die Vorbehalte vieler Bürger auch gegen öffentliche EDU sind 
letztlich nur durch eine „Politik der gläsernen Taschen" auszu-
räumen, d. h. vor allem durch die vorbehaltlose Offenlegung 
der Investitions- und Wirtschaftspläne und der Tarifkalkulation 
sowie deren Beschlußfassung in öffentlicher Gemeinderatssit-
zung. Der historische Prozeß der Ausgliederung der Versor-
gungstätigkeit aus der politischen Kontrolle des Gemeinderats 
(z. B. durch die Bildung von Eigengesellschaften in der Form 
von AG und GmbH) steht im Widerspruch zu der zunehmen-
den Abhängigkeit der Bürger von leitungsgebundener Ener-
gieversorgung und den Umweltauswirkungen von Energie-
systemen und muß daher rückgängig gemacht werden. 

— Partizipation statt Verplanung: 

Die Notwendigkeit einer verstärkten Energienutzungsplanung 
z. B. zur Berücksichtigung der Wechselwirkung von Energie-

versorgung und Siedlungs- bzw. Gebäudestruktur (Koordina-
tion von Wärmedämm- mit Ausbauprogrammen) oder auch der 
komplexen Umweltauswirkungen wird von Fachleuten kaum 
noch bestritten. Ein tatsächlich als EDU operierendes kommu-
nales Unternehmen ist als Koordinator und Moderator wegen 
seiner Planungskompetenz und faktisch die lokale „Energie-
struktur" prägenden Rolle hierfür prädestiniert, wenn es 
zugleich in die allgemeine Stadtentwicklungsplanung inte-

griert ist. Allerdings zeigen zahlreiche auch international ver-
gleichende Studien, daß wesentliche Impulse zur Energiespar-

politik gerade auch von lokalen Akteuren/Bürgerinitiativen 
außerhalb von Verwaltung und EVU oder in Kooperation mit 

ihnen entstanden. Auch wegen der ständigen Gefahr einer 
bürokratischen Planung über die Köpfe der betroffenen Bürger 
hinweg besteht daher ein dringender Forschungs- und Hand-
lungsbedarf zu Fragen der institutionellen und informellen 
Bürgerbeteiligung bei Planungsprozessen gerade auch im 
Energiebereich (z. B. Energieläden). 

Diese allgemeinen Handlungsprinzipien von EDU haben heute 
und in Zukunft eine entscheidende Bedeutung für die Um

-

orientierung der Geschäftspolitik der sogenannten „Versor- 



Drucksache 12/1294 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

gungsunternehmen" : Rund 45 Prozent der CO 2-Emissionen in 

der Bundesrepublik Deutschland stammten direkt (bei Erdgas) 
oder indirekt (bei der Elektrizitäts- oder Fernwärmeerzeugung 
aus fossilen Energieträgern) aus dem Verkauf leitungsgebun

-

dener Energieträger (Enquete 1988) ; ein weiterer Anteil von rd. 

28 Prozent CO2-Emissionen, der insbesondere aus der Verbren-
nung von Heizöl in den Sektoren Haushalte, Kleinverbrauch 

und Industrie resultiert, kann auch durch die Unternehmens-

politik von EVU indirekt mitbestimmt werden (z. B. durch Nah - 

und Fernwärmeangebote oder Einsparpolitik). 

Daher bedeutet die Umsetzung der erforderlichen CO 2-Reduk-

tionspolitik immer auch einen radikalen Wandel der Unterneh-
mensziele von EVU: Aus dem traditionellen Energieabsatz-
maximierer muß schrittweise ein EDU entstehen. Die Zufüh-
rung und die Einsparung von Energie sollten im Rahmen einer 
neuen Produktpalette prinzipiell nur noch als „Paket" ange-
boten werden, um dadurch die vom Verbraucher gewünschte 

Energiedienstleistung mit möglichst geringem Energie- und 
Kosteneinsatz bereitzustellen. Die neuen Stichworte lauten: 
„Diversifizierung, Ausweitung der Produktpalette, Produktver-
edelung; neue Geschäftsbereiche; Energieagenturen; Beraten, 
Planen, Projektieren, Finanzieren, Versorgen und Einsparen 

aus einer Hand" . 

Strategisches Energiesparen, planmäßige Erfassung und intel-
ligent geförderte, möglichst rasche Umsetzung der vorhande-
nen umfangreichen technischen und wirtschaftlichen Einspar-
potentiale statt Ausweitung des Energieangebots heißt das 
oberste Gebot der neuen Energiepolitik. Das entscheidende 
Erfolgskriterium für ein „Versorgungs"-Unternehmen ist in 
Zukunft, um wieviel Prozent es jährlich bei effizienterer Ener-

gienutzung seinen Energieumsatz reduzieren kann — die Zeit 
der wohlfeilen Lippenbekenntnisse zum Energiesparen ist vor-

bei. 

Ein EVU, das den Kunden weiterhin nach traditionellem 
Selbstverständnis „so sicher und billig" nur mit möglichst viel 
Strom aus reiner Kondensationsstromerzeugung versorgt, schä-
digt pro verkaufte Kilowattstunde das Klima, die Umwelt und 

die Gesundheit (neben SO2 , NOx, Staub) mit 

1 161 Gramm CO2  (Braunkohle-Kraftwerk), 

929 Gramm CO2  (Steinkohle-Kraftwerk). 

Mit entsprechender Gutschrift für die durch den Einsatz von 
Nah- und Fernwärme vermiedenen Emissionen einer Ölhei-
zung ergeben sich dagegen beim Einsatz von Heizkraftwerken 

pro Kilowattstunde Elektrizität 

438 Gramm CO2  (Steinkohle-HKW), 
33 Gramm CO2  (Gasturbinen-HKW), 
22 Gramm CO2  (Gasmotoren-HWK) (vgl. Fritsche u. a. 1989). 

Bleibt es beim bisherigen „Trendsparen", wird der Zeitpunkt 
kommen, wo die nur renditeorientierte Verkaufsförderung von 
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Kilowattstunden nicht als „Versorgung", sondern als „Schädi-
gung" eingestuft werden muß. Die Ware Energie ist schon heute 
immer weniger ein „Gut" („good"), sondern immer mehr Schad-
stoff: Die Produktion einer Kilowattstunde Kernenergie- oder 
Kohlestrom belastet nach neuen Rechnungen die Gesellschaft mit 
externen Kosten (ohne die nicht abschätzbaren externen Kosten 
einer möglichen Reaktor- und Klimakatastrophe), die teilweise 
bereits höher liegen als die eigentlichen Produktionskosten (bei 
Kernenergie 10 bis 20 Pf/kWh; bei Kohle 4 bis 9 Pf/kWh; Hoh-
meyer 1988). 

Zur Konkretisierung dieses allgemeinen Konzepts eines EDU 
kann inzwischen auf eine umfangreiche Literatur verwiesen wer-
den; hierzu haben sich nicht nur die VDEW (1988) und einige 

EVU (z. B. Saarbrücken; Rottweil; Bremen; Hannover; Energie-
versorgung Schwaben) ausführlich geäußert. Auch die amerikani-
schen Erfahrungen sind in mehreren Büchern und Artikeln (vgl. 
z. B. Spitzley 1989; Hennicke 1989; Bechtold et al. 1989) zusam-
mengefaßt worden. Der Bremer Energiebeirat hat in einer innova-
tiven Studie „Stadtwerke der Zukunft" die wirtschaftliche Mach-
barkeit und umwelt- bzw. arbeitsmarktpolitische Vorteilhaftigkeit 
einer EDU-Strategie für Bremen untersuchen lassen (siehe Punkt 
D.). Am Beispiel von mehreren EVU in Hessen wurde ebenfalls 
die Praktikabilität einzelner Bausteine eines EDU-Konzepts in 
einer umfangreichen Studie im Auftrag des HMWT untersucht 
(vgl. Öko-Institut 1989). 

5. Die „gesellschaftliche Kontrolle" der Primärenergiebasis 

Die Verfügungsgewalt über die Gewinnung und den Import von 
Primärenergie für die leitungsgebundene Energieversorgung in 
der Bundesrepublik Deutschland unterliegt der Kontrolle weniger 
Großkonzerne: Neben einigen Verbund-EVU und deren Tochter-
unternehmen sind hieran vor allem die Ruhrkohle AG und die 
Ruhrgas AG beteiligt. Während der Import von Kernbrennstoffen 

durch den Ausstieg aus der Atomenergie sofort beendet werden 
kann, bleibt die gesellschaftlich effektive Kontrolle der Gewin-
nung und des Imports von Kohle und Erdgas auch in einer rekom-
munalisierten Energiewirtschaft — insbesondere unter den neuen 
Bedingungen einer Klimastabilisierungspolitik — ein zentrales 
Problem. 

Diesem Problem haben sich die auf der traditionellen Wettbe-
werbstheorie aufbauenden Reformkonzepte für die leitungsge-
bundene Energieversorgung nicht ernsthaft gestellt; in diesen 
Reformplänen wurde in der Regel beharrlich ignoriert, daß allein 
schon das private Monopol an Kohle-, Erdgas- und Wasserres-
sourcen bei vertikal integrierten  Konzernen stets einen funktions-
fähigen Wettbewerb auf den „Märkten" für die Endenergien 
Strom, Fernwärme und Erdgas und vor allem eine wirksame 
öffentliche Kontrolle verhindert. 

Die mit dem Monopolbesitz an einer Primärenergiebasis verbun-
dene ökonomische und politische Macht war historisch schon 
immer Anlaß für die Forderung nach Sozialisierung bzw. Verge

-

sellschaftung und/oder Entflechtung der Energiewirtschaft, so 
z. B. im „Gesetz, betreffend die Sozialisierung der Elektrizitäts- 
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wirtschaft" vom 31. Dezember 1919, in allen Parteiprogrammen 
nach dem Zweiten Weltkrieg (z. B. Ahlener Wirtschaftsprogramm 
der CDU: „Wir fordern die Vergesellschaftung der Bergwerke") 
sowie in mehrheitlichen Abstimmungen für Sozialisierung (in 
Bayern, Hessen und NRW) und schließlich im sogenannten Par-
ker-Gutachten (1946/41) der Alliierten „über die Entflechtung 
und darauf folgende Umgestaltung der Elektrizitätswirtschaft". 
Ziel dieses Gutachtens amerikanischer und britischer Sachver-
ständiger und des darauf aufbauenden alliierten Gesetzentwurfs 
war, insbesondere die Konzerne RWE, VEW, VIAG und VEBA zu 
dekartellisieren und die Gesellschaftsstruktur zu vereinfachen 
(Errichtung reiner Licht- und Kraftgesellschaften), um „die über-
mäßige Konzentration wirtschaftlicher Macht aufzulösen und mit 
einer Regelung der Licht- und Kraftgesellschaften die Entwick-
lung eines Kriegspotentials zu verhindern" (Heesemann 1964). 

Die „gesellschaftliche Kontrolle" über die Primärenergiebasis 
wird in Zukunft vor allem aber auch deshalb noch bedeutsamer, 
weil im Rahmen einer wirksamen Klimastabilisierungspolitik das 
Angebot an fossilen Energieträgern systematisch „gegen die 
Marktkräfte" zurückgefahren werden muß; dies gilt allerdings 
weltweit in erster Linie für Kohle und teilweise für Erdgas, aber 
wohl — wegen der ohnehin nur noch geringen Reichweite wirt-
schaftlicher Reserven (ca. 30 Jahre) — kaum noch für Öl. So hat die 
WiMiKo mit ihrem bemerkenswerten Beschluß vom 14./15. Sep-
tember unter der Überschrift „Das ökonomische Hauptproblem: 
Gegen den Weltmarkt steuern" zu Recht darauf hingewiesen, daß 
jede erfolgreiche Klimastabilisierungspolitik in ökonomischer 
Hinsicht vor einem Problem „grundsätzlich neuer Qualität" steht: 
„Während in der Vergangenheit selbst massive energiepoli tische 

Veränderungen ... prinzipiell auf die Anpassung an technisch

-

ökonomisch veränderte Marktbedingungen zielten, geht es heute 
im Gegenteil gerade darum, eine solche marktentsprechende Ent-
wicklung fossilen Energieverbrauchs zu verhindern" (Ebenda, 
S. 38). Die WiMiKo fordert jedoch als einzige Konsequenz die 
Internalisierung der externen Kosten, d. h. „die Marktprozesse 
politisch administrativ so zu korrigieren, daß sich die Knappheits-
verhältnisse (hier Klimaverträglichkeit) in den Marktpreisen 
widerspiegeln" (Ebenda, S. 40). Eine Anhebung der Energie-
preise durch eine Energiesteuer ist zwar eine richtige und unver-
meidbare Maßnahme. Sie reicht aber keineswegs aus (vgl. auch 
ISI 1989). Es ist eine weitverbreitete Illusion, ausschließlich mit 
einer pretialen Steuerung (also allein über höhere Energiepreise 

und Marktprozesse) die erforderlichen CO 2-Reduktionsquoten, 

den notwendigen Umbau der Energiewirtschaft und eine ener-

gieeffiziente Gesellschaft erreichen zu wollen. Die traditions-
reiche und häufig mißbrauchte Forderung nach „Sozialisierung" 
gewinnt in Hinblick auf die Anforderungen eines ökologischen 
Umbaus der Energiewirtschaft eine neue Qualität und hohe 
Aktualität. Wegen dieses erweiterten neuen Inhalts kann von 
einer „ökologischen Vergesellschaftung" gesprochen werden. 

Neue Kohlepolitik durch „ökologische Vergesellschaftung" 

Die eigentumsmäßige Trennung der Primärenergiebasis von 
der Erzeugung, vom Transport und von der Verteilung von 
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Energie ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, daß sich nicht 
vertikal integrierte Energiekonzerne bilden, die durch den Mono-
polbesitz an einer konkurrenzlos günstigen Primärenergiequelle 
(z. B. neben Braun- und Steinkohle auch Wasserkraft) sich eine 
marktbeherrschende Stellung aufbauen und auf Dauer Differen-
tialrenten (Zusatzgewinne) abschöpfen können. So bildete z. B. 
der beherrschende Einfluß des RWE auf die Braunkohle in Ver-
bindung mit dem Zugang zum Wasserkraftstrom im Süden eine 
der wesentlichen historischen Voraussetzungen für die Errichtung 
seiner derzeitigen Machtposition. 

Die Rekommunalisierung des Kraftwerksparks und der Aufbau 
eines dezentralisierten Verbundsystems läßt sich daher nicht von 
der Frage trennen, wie die von der Energieerzeugung eigen-
tumsmäßig entflochtene Gewinnung und der Import von Primär-
energie kontrolliert werden soll. 

Durch mehr „gesellschaftliche Kontrolle" müßte z. B. verhindert 
werden, daß private Unternehmen der Gewinnung und des Im-
ports von Primärenergie durch Beteiligung an kommunalen oder 
industriellen Kraftwerksbetreiber-Gesellschaften und mit Hilfe 
eines aggressiven Marketing (durch Mengenrabatte und gezielte 
Preisunterbietung) weiter eine Energie-Absatzförderungspolitik 
betreiben und damit die staatliche Politik eines Vorrangs für ratio-
nelle Energienutzung unterlaufen. 

Die Form der „gesellschaftlichen Kontrolle" kann prinzipiell von 
staatlichen Konzessionen und Auflagen für private Unternehmen 
bis hin zur Vergesellschaftung der gesamten Grundstoffindustrie 
(einschließlich der Primärenergiegewinnung) reichen. Mit dem 
übergreifenden Begriff der (ökologischen) „Vergesellschaftung" 
soll hier auf die historische Erfahrung verwiesen werden, daß eine 
formelle Überführung privater Grundstoffindustrien in Staats-
eigentum (Verstaatlichung) keineswegs ausreicht, um die Unter-
nehmenspolitik zu demokratisieren und qualitativ neue Unter-
nehmensziele durchzusetzen. Vor allem neue Formen wirksamer 
öffentlicher Kontrolle, Regulierung und Mitbestimmung sind hier-
für erforderlich, die auch durch neue Eigentumsformen, z. B. ge-
mischt-öffentliche Unternehmen unter maßgeblicher Beteiligung 
der Kommunen, unterstützt werden könnten. Um z. B. dem Leit-
ziel „Vorrang für rationelle Energienutzung" Geltung zu ver-
schaffen und um eine systematische Angebotsverknappung fossi-
ler Energieträger (CO 2-Reduktion) durchzusetzen, erscheint zwar 
die unmittelbare Durchsetzung staatlicher Mengenziele durch 
reine Verstaatlichung von Unternehmen der Gewinnung und des 
Imports von Primärenergie als wirksame Maßnahme. Dieser Um-
bau muß jedoch für die  betroffenen Arbeitnehmer und Regionen 
durch die planmäßige Schaffung von gleichwertigen und ökolo-
gisch verträglichen Ersatzarbeitsplätzen sozial- und umweltver-
träglich umgesetzt werden. Eine Einbindung in eine gesellschaft-
liche und demokratisch legitimierte Rahmenplanung ist daher 
unverzichtbar. Gerade auch die Durchsetzung einer sozial und 
ökologisch verträglichen Kohle-Politik (vgl. hierzu die Anträge 
der Fraktion DIE GRÜNEN, Drucksachen 11/1476 vom 8. Dezem-
ber 1987 sowie 11/3655 vom 6. Dezember 1988) erscheint durch 
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eine derartige ökologische Vergesellschaftung" möglich, zumal 
ohnehin der bisherige Subventionsaufwand für die Steinkohle 
schon längst die Umwandlung der Ruhrkohle AG in ein vergesell-
schaftetes Unternehmen gerechtfertigt hätte. 






